STADT RUSSELSHEIM AM MAIN

risselsheim
am main

Russelsheim am Main, den 03.06.2026

BEKANNTMACHUNG

der konstituierenden Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses
am Donnerstag, den 11.06.2026, 18:00 Uhr

Rathaus, Ratssaal

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Burgeranhérung (max. %2 Std.) zu den Punkten
der Tagesordnung statt.

Tagesordnung
TOP
1 Eréffnung der Sitzung durch die Stadtverordnetenvorsteherin
2 Feststellung der ordnungsgemalfien Ladung und der Beschlussfahigkeit
3 Bildung eines Wahlvorstandes
4 Wahl einer / eines Ausschussvorsitzenden
5 Wahl einer / eines stellvertretenden Ausschussvorsitzenden
6 Genehmigung der letzten Niederschrift vom 07.05.2026
7 Handlungsrahmen fir Photovoltaik-Freiflachenpotenziale

Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11
Baugesetzbuch BauGB
DS-5/26-31 1. Ergénzung

a) Handlungsrahmen fir Photovoltaik-Freiflachenpotenziale
Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11
Baugesetzbuch BauGB
Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 18.05.2026
DS-5-1/26-31



10

11

12

13

14

b)

DS-5/26-31 1. Erganzung Handlungsrahmen fir Photovoltaik-

Freiflachenpotenziale Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6

Nummer 11 Baugesetzbuch BauGB
Anderungsantrag der Fraktion WsR vom 21.05.2026
DS-5-1/26-31 1. Erganzung

Grundschule Hasengrund, Brandschaden
hier: Budgeterhdhung
DS-46/26-31

Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubau
hier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2
DS-52/26-31

Grlnpflege
Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026
DS-49/26-31

Spielplatze
Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026
DS-51/26-31

Schulstraen in Risselsheim am Main

Bezug: Antrag AT-195/21-26 der CDU-Fraktion vom 19.11.2025 sowie der
Anderungsantrag AT-195-1/21-26 der Fraktion DIE GRUNEN/LinkeListeSoli
vom 04.02.2026

DS-48/26-31

Bildung der Verkehrs- und Umweltkommission gemalf § 72 Hessische
Gemeindeordnung
DS-55/26-31

Anfragen und Mitteilungen

Stefanie Kropp
Stadtverordnetenvorsteherin

Bekanntmachung der Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 11.06.2026
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rUsselSheim
am main

Risselsheim am Main, den 10.06.2026

NIEDERSCHRIFT

der 6ffentlichen Ausschusssitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses

vom Donnerstag, den 11.06.2026 um 18:00 Uhr

”A“

TOP 1 Eroffnung der Sitzung durch die Stadtverordnetenvorsteherin

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp eréffnet die konstituierende Sitzung.

TOP 2 Feststellung der ordnungsgemafen Ladung und der Beschlussfahigkeit

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp teilt mit, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Die
Beschlussfahigkeit ist mit der festgestellten Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder gegeben.

Die vorliegende Tagesordnung wird genehmigt.
TOP 3 Bildung eines Wahlvorstandes
TOP 4 Wabhl einer / eines Ausschussvorsitzenden

TOP 5 Wahl einer / eines stellvertretenden Ausschussvorsitzenden

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp teilt mit, dass die AfD-Fraktion die Durchfiihrung einer
geheimen Wahl beantragt habe und somit ein Wahlvorstand gebildet werden muss.

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp teilt mit, dass sie als Wahlleiterin fungiert und Frau Hartung,
Leiterin des Fachbereichs Zentrales, die Schriftfihrung Gbernimmt. Weiterhin stellen sich Frau Ulla
Beisel, Frau Irmgard Horesnyi, Frau Lea Kotyga-Mirza und Frau Birgit Steinborn als Beisitzerinnen
zur Verfligung.

Der Wahlvorstand ist somit gebildet.

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp fiihrt fort, dass zwei Wahlvorschlage fiir den Vorsitz des
Ausschusses vorliegen. Es werden Frau Renate Meixner-Rémer und Herr Artem Zakharov
vorgeschlagen. Fur die Wahl des stellvertretenden Vorsitzes wird Herr Abdullah Sert vorgeschlagen.
Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp ruft den Wahlvorstand zusammen.

Nach abgeschlossener Wahlhandlung verliest Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp die
Wahlergebnisse.
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Wahl einer / eines Ausschussvorsitzenden im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss:
Es wurden 13 Stimmen abgegeben.
Alle 13 Stimmzettel sind gultig.

Die gultigen Stimmen verteilen sich wie folgt:

Frau Renate Meixner-Romer: 9 Stimmen
Herr Artem Zakharov: 3 Stimmen
Nein-Stimmen: 1 Stimme

Wahl einer stellvertretenden Ausschussvorsitzenden im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss:
Es wurden 13 Stimmen abgegeben.
Davon ist ein Stimmzettel ungliltig.

Die gultigen Stimmen verteilen sich wie folgt:

Herr Abdullah Sert: 11 Stimmen
Nein-Stimmen: 1 Stimme

Somit ist Frau Renate Meixner-Romer als Ausschussvorsitzende und Herr Abdullah Sert als
stellvertretender Ausschussvorsitzende gewahlt. Die Gewahlten nehmen die Wahl an.

Die WahlIniederschriften werden der Niederschrift als Anlage beigefligt.

Frau Renate Meixner-Romer Ubernimmt die Sitzungsleitung.

TOP 6 Genehmigung der letzten Niederschrift vom 07.05.2026

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp weist darauf hin, dass die in der letzten Sitzung des
PBUA diskutierten Antrage zur Prufung der Elisabethenstr. im Nachhinein in Absprache mit den
antragstellenden Fraktionen zusammengefasst wurden und dies in der Niederschrift der
Stadtverordnetenversammlung dokumentiert wird. Mit diesem Hinweis wird die Niederschrift vom
07.05.2026 genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 13 Ja-Stimmen
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TOP 7 Handlungsrahmen fiir Photovoltaik-Freiflaichenpotenziale
Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11
Baugesetzbuch BauGB
DS-5/26-31 1. Erganzung

TOP a) Handlungsrahmen fiir Photovoltaik-Freiflichenpotenziale
Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11
Baugesetzbuch BauGB
Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 18.05.2026
DS-5-1/26-31

TOP b) DS-5/26-31 1. Erganzung Handlungsrahmen fiir Photovoltaik-
Freiflichenpotenziale Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz
6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGB
Anderungsantrag der Fraktion WsR vom 21.05.2026
DS-5-1/26-31 1. Ergdnzung

TOP c) Handlungsrahmen fiir Photovoltaik-Freiflichenpotenziale
Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11
Baugesetzbuch BauGB
Anderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026
DS-5-2/26-31 1. Ergénzung

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp weist darauf hin, dass die in dem Anderu__ngsantrag der
WsR-Fraktion sowie in dem Anderungsantrag der AfD-Fraktion aufgefiihrte Anderung der
Kenntnisnahme gemaf der Geschaftsordnung der Stadtverordnetenversammlung unzulassig ist.

Der Planungs-, Bau und Umweltausschuss stimmt lediglich tiber den Anderungsantrag der Fraktion
CDU/FDP (DS-5-2/26-31 1. Ergdnzung) ab, der die Zuriickweisung der Drucksache an den Magistrat
beinhaltet. Somit entfallt die Abstimmung tber die Anderungsantrage der AfD-Fraktion sowie der
WsR-Fraktion als auch der Drucksache.

Antragstext:
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geandert:
1.  Die Drucksache wird an den Magistrat zurlickverwiesen.

2.  Der Magistrat wird aufgefordert die Drucksache dahin zu Uberarbeiten, dass folgende
Aspekte berlcksichtigt werden:

a. Vorrang versiegelter und vorgenutzter Flachen Photovoltaik ist im Stadtgebiet
vorrangig auf bereits versiegelten und/oder vorgenutzten Flachen vorzusehen. Die
Nutzung auf bisher unversiegelten Freiflachen ist nachrangig und kommt nur in
Ausnahmefallen in Betracht.

b. Im Rahmen der Neuerstellung der Drucksache wird die Expertise der Stadtwerke
einbezogen um die Thematik der Stromeinspeisung zu bewerten

c. Inder Drucksache werden keine expliziten Flachen ausgewiesen

Abstimmungsergebnis:
Mehrheitlich dafiir mit 12 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme
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TOP 8 Grundschule Hasengrund, Brandschaden
hier: Budgeterh6hung
DS-46/26-31

Frau Stadtverordnete Steinborn teilt mit, dass in der Sitzung des Kultur-, Schul- und
Sportausschusses angeregt wurde, eine Begehung durchzuflihren. Sie flhrt fort, dass es sinnvoll
ware, wenn auch die Mitglieder des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses an der Begehung
teilnehmen.

Kenntnisnahme:
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt folgendes zur Kenntnis:

1. Die Gesamtkosten fiir die Wiederherstellung, fiur die Interims-Containeranlage (IM03), fir die
Anpassungen und Modernisierungen sowie fur die nicht vorhersehbare erforderliche
Schadstoffsanierung betragen abschliefend rund 6,1 Mio. Euro.

Fir die Gesamtmalnahme waren 5,3 Mio. Euro (Haushalte 2023/2024/2025) veranschlagt.
Fir den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 mussen daher fir das Projekt ,Brandschaden
Grundschule Hasengrund“ noch weitere 800.000 Euro veranschlagt werden.

SIN

Abstimmungsergebnis:
Zur Kenntnis genommen

TOP 9 Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubau
hier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2
DS-52/26-31

TOP a) Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubau
hier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2
Anderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026
DS-52-1/26-31

Frau Stadtverordnete Steinborn merkt an, dass die Darstellung des Bauabschnitts 2 auf Seite 27 so
aussehe, als wirde ebenfalls die Aula und die Mensa abgerissen werden.

Herr Stadtrat Valerius teilt mit, dass die Grafik versehentlich eine falsche Dartsellung aufweist. Er
fuhrt fort, dass dies angepasst werde.

Es besteht weiterhin Beratungsbedarf der Fraktionen CDU/FDP sowie der Fraktion DIE
GRUNEN/Linke.OL.

Abstimmungsergebnis:
Ohne Abstimmung
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TOP 10 Grunpflege

Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026
DS-49/26-31

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp teilt mit, dass durch die vorgelegte Drucksache der
Antrag AT-210/21-26 nicht korrekt bearbeitet worden sei. Sie fiihrt fort, dass der Antrag noch nicht
als erledigt erklart werden kénne.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

1.

Die Pflegestandards im Bereich der stadtischen Grinpflege haben bereits ein fachlich
kritisches Mindestniveau erreicht und vorhandene Einsparpotenziale sind weitestgehend
ausgeschopft.

Eine zusatzliche Reduzierung der Aufwendungen um 10 % wurde nicht zu Effizienzgewinnen
fuhren, sondern ware unmittelbar mit Leistungseinschrankungen verbunden, die sich negativ
auf die Verkehrssicherheit, den Werterhalt des Griinbestands, den Klimaschutz und die
Klimaanpassung sowie das Stadtbild auswirken.

Aufgrund gestiegener Anforderungen — insbesondere durch Flachenzuwéchse, erhdhte
Verkehrssicherungspflichten, klimatische  Veranderungen  sowie = zunehmenden
Nutzungsdruck — besteht bereits ein erhéhter Ressourcenbedarf.

Die Kostenentwicklung im Bereich der Grinpflege ist in den vergangenen Jahren deutlich
durch gestiegene Materialpreise, erhdhte Lohnkosten, allgemeine Inflationsentwicklungen
sowie gestiegene Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen gepragt. Vor diesem
Hintergrund wirde eine weitere Kirzung der Haushaltsmittel zu einer zusatzlichen
Verscharfung der bereits bestehenden strukturellen Unterfinanzierung fuhren sowie die
Sicherstellung einer fachgerechten und verkehrssicheren Griinpflege nachhaltig erschweren.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschlieRt, dass der Antrag AT-210/21-26 der Fraktion CDU
vom 09.02.2026 als erledigt erklart wird und der Haushaltsansatz im Bereich der Griinpflege des
Stadteservice bestehen bleibt.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich dagegen mit 3 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen

TOP 11 Spielplatze

Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026
DS-51/26-31

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp teilt mit, dass der Antrag AT-211/21-26 nicht als erledigt
erklart werden konne. Ziel des Antrages sei es gewesen, dass das Geld fur alle Spielplatze gerecht
aufgeteilt werden solle. Sie fihrt fort, dass der Punkt 2 der Kenntnisnahme nicht gefordert wesen

ware.
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https://rim.ekom21.de/ruesselsheim/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTabsXJXaGKXYlG7q8zsamkneKt9NphnZpLtUsS0VkkG/Antrag-AT-210-21-26.pdf

Herr Stadtverordneter Hauf stellt folgenden Anderungsantrag, Gber den zuerst abgestimmt wird:

Antragstext:
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geandert:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t:

1.

Die Investitionen in Spielpldtze werden auf sicherheitsrelevante Mallnahmen und
Bestandssicherung sowie Bestandserhaltung begrenzt.

2. Die angesetzten Haushaltsmittel werden entsprechend eingesetzt.
3. Der Antrag AT-211/21-26 der Fraktion CDU vom 09.02.2026 wird als erledigt erklart.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

Da der Anderungsantrag angenommen wurde, erfolgt keine Abstimmung tiber die DS-51/26-31.

Abstimmungsergebnis:

Ohne Abstimmung

TOP 12 SchulstraBen in Riisselsheim am Main

Bezug: Antrag AT-195/21-26 der CDU-Fraktion vom 19.11.2025 sowie der
Anderungsantrag AT-195-1/21-26 der Fraktion DIE GRUNEN/LinkeListeSoli
vom 04.02.2026

DS-48/26-31

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

1.

Im Rahmen des schulischen Mobilitditsmanagements in Risselsheim am Main wurden bereits
umfangreiche Mallnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Schulumfeld
umgesetzt sowie weitere Mallnahmen in Schulmobilitatsplanen erarbeitet.

Mit der Einrichtung eines zeitlich beschrankten Einfahrverbots in der Reinhard-Strecker-Stralle
an der Grundschule Hasengrund besteht bereits seit Oktober 2019 eine Schulstralen-
Regelung im Risselsheimer Stadtgebiet. Hieraus liegen erste praktische Erfahrungen vor.
Das Instrument der Schulstrae ist grundsatzlich, jedoch nur unter bestimmten
organisatorischen, personellen und O0&rtlichen Rahmenbedingungen, geeignet, um Kfz-
Verkehre im Schulumfeld zu reduzieren.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t:

1.

Der Magistrat wird beauftragt, die Erarbeitung und Fortschreibung ganzheitlicher
Schulmobilitatsplane (SMP) in Risselsheim am Main fortzufiihren und die Umsetzung der
darin enthaltenen MalRnahmen zu priorisieren.

Der Magistrat wird beauftragt, Schulen, die bislang nicht am schulischen
Mobilitatsmanagement teilnehmen, weiterhin aktiv zur Mitwirkung zu motivieren und bei der
Erstellung entsprechender Konzepte zu unterstiitzen.

Im Rahmen der Schulmobilititsplane werden MalRnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit im Schulumfeld standortbezogen entwickelt und umgesetzt. Schulstralen
werden hierbei als ein mégliches Instrument bericksichtigt und im Einzelfall standortbezogen
und ergebnisoffen geprift.

Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere aus der Reinhard-Strecker-StraRe an der
Grundschule Hasengrund, sind bei der weiteren Bewertung zu bericksichtigen.
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6. Der Magistrat fuhrt einen fachlichen Austausch mit anderen Kommunen (z. B. Frankfurt am
Main) durch und bertcksichtigt deren Erfahrungen im weiteren Verfahren. Dabei ist zu
berticksichtigen, dass entsprechende Projekte in anderen Kommunen teilweise noch in der
Pilotphase sind und eine abschlielRende Evaluation derzeit noch aussteht.

7. Der Antrag AT-195/21-26 der CDU-Fraktion vom 19.11.2025 und der Anderungsantrag AT-
195-1/21-26 der Fraktion DIE GRUNEN/LinkeListeSoli vom 04.02.2026 werden als erledigt
erklart.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 11 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen

TOP 13 Bildung der Verkehrs- und Umweltkommission gemaR § 72 Hessische
Gemeindeordnung
DS-55/26-31

Frau Stadtverordnete Steinborn bittet um Bereitstellung der Geschaftsordnung der neu gebildeten
Verkehrs- und Umweltkommission.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass gemal §72 Absatz 2 HGO in
Verbindung mit § 62 Absatz 2 HGO die Moglichkeit besteht, die Besetzung von
Kommissionen mit Stadtverordneten im Benennungsverfahren durchzufuhren.

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass der Magistrat in
seiner Sitzung am 02.06.2026 die Verkehrs- und Umweltkommission gebildet hat. Der
Verkehrs- und Umweltkommission gehéren je ein Mitglied aus jeder Fraktion der
Stadtverordnetenversammlung an.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschlie3t, die Besetzung der Verkehrs- und Umweltkommission
im Benennungsverfahren gemall § 72 Absatz 2 in Verbindung mit § 62 Absatz 2 HGO
durchzufihren.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 13 Ja-Stimmen

TOP 14 Anfragen und Mitteilungen

Herr Stadtrat Valerius erlautert anhand einer Prasentation die Neugestaltung des Spielplatzes am
Mozartplatz und teilt mit, dass der Spielplatz flr alle Altersgruppen gestaltet wird. Die Kosten
Uberschreiten knapp einen sechsstelligen Betrag.

Herr Stadtrat Valerius gibt eine aktuelle Information zur Umsetzung der Fahrradstr. in der
Weisenauer Strale. Der Fdrdermittelgeber hat mitgeteilt, dass er entgegen der vorherigen
Abstimmungen und schriftlichen Zusagen im Nachgang die Foérderfahigkeit der Entsiegelungs- und
Begriinungsmaflinahmen in Frage stellt. Die Klarung dieses Sachverhalts dauert an und die
Verzégerung des Baubeginns wird deshalb eventuell bis zum Friihjahr des nachsten Jahres dauern.
Erst mit Vorliegen des Forderbescheids kann die Mal3nahme umgesetzt werden.
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Frau Stadtverordnetenvorsteherin Kropp erkundigt sich, wie zukinftig bei GroRRveranstaltungen in
der Grol3sporthalle ausreichend Parkmdglichkeiten gewahrleistet werden.

Herr Stadtrat Valerius fuhrt aus, dass bereits Uber entsprechende Parkraumbewirtschaftung an der
Grolisporthalle nachgedacht werde. Insbesondere wird es eine Herausforderung werden, dass die
Anwohnenden des ,Quartier am Ostpark” die Parkplatze an der GroR3sporthalle nicht fir sich nutzen.

Herr Stadtverordneter Sert bittet darum, die Verkehrssicherheit am Mainvorland zu tberprifen. Die
installierten Blumenkibel wirden Fahrradfahrende nicht davon abhalten, diese mit hoher
Geschwindigkeit zu umfahren.

Herr Stadtrat Valerius teilt mit, dass hierzu bereits Uberlegungen stattfinden und der Fahrradweg
ggf. umgelegt wird.

Herr Stadtverordneter Prof. Florsheimer teilt mit, dass beim Netto in Konigstadten Bautatigkeiten
stattfinden. Er erkundigt sich, was dort das Vorhaben sei.

Herr Stadtrat Valerius antwortet, dass er sich nach dem aktuellen Genehmigungsstand erkundigen
werde.

Trudi Hartung Renate Meixner-Rémer
Schriftfihrerin Vorsitzende
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An das Gremienbiiro und die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riisselsheim am
Main

Marktplatz 4
65428 Riisselsheim am Main

Riisselsheim am Main, den A9 &, 202¢

Wahlvorschlag flir die Wahl zur Vorsitzenden des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses fir
die Wahlperiode 2026-2031

Die unterzeichnenden Fraktionen schlagen fiir die Vorsitzende des oben genannten Ausschusses
folgende Person vor:

Name: Renate Meixner-Romer

Fraktion: SPD

Die unterzeichnenden Fraktionen unterstiitzen diesen Wahlvorschlag:
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Abs.:

An die
Stadtverordnetenvorsteherin
Marktplatz 4

65428 Riisselsheim am Main

Wahlvorschlag fiir den Vorsitz im Ausschuf
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,

die AfD-Fraktion fiir die Wahl zum Vorsitzenden im Ausschuf3
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Herrn Stadtverordneten
Artem Zakharov

VOr.

Mit freundlichen GruRen

,7./%/7/

Dieser Vorschlag wird unterstitzt von

A N

Irmgard Hor&nyl
Fraktionsvorsitzende
im Namen der gesamten AfD-Fraktion

Irmgard Horesnyi

Vorsitzende der AfD Fraktion

im Stadtparlament Riisselsheim

Email: Irmgard.Horesnyi@afd-hessen.de
Mobil: 0163 9252360

Risselsheim, den 8.6.2026
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An das Gremienbiiro und die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Risselsheim am
Main

Marktplatz 4
65428 Riisselsheim am Main

Risselsheim am Main, den //‘9- 4):202[

Wahlvorschlag fiir die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden des Planungs-, Bau- und
Umweltausschusses flr die Wahlperiode 2026-2031

Die unterzeichnenden Fraktionen schlagen fiir den stellvertretenden Vorsitzenden des oben
genannten Ausschusses folgende Person vor:

Name: Abdullah Sert

Fraktion: Fraktion CDU/FDP

Die unterzeichnenden Fraktionen unterstiitzen diesen Wahlvorschlag:
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3.4. Losentscheid

Auf beide Bewerber entfiel im dritten Wahlgang eine identische Anzahl an
Stimmen, sodass ein Losentscheid notwendig wurde.

Es wurden Lose mit den Namen der Zwei Bewerber:

2.

vorbereitet und in identische Umschlage gelegt. Sodann wurden die Umschlage
verschlossen.

Die Vorsitzende zog einen der Umschlage aus dem Losgefal3, vermerkte auf dem
Umschlag, dass es sich um den zuerst gezogenen Umschlag handelte und 6ffnete
diesen. Der Name des Bewerbers, der sich auf dem Zettel in dem Umschlag befand
wurde laut vorgelesen.

Zuerst gezogen und somit gewahlt wurde das Los mit dem Namen des Bewerbers:

Sodann entnahm die Vorsitzende den zweiten Umschlag aus dem Gefal3,
vermerkte auf diesem, dass es sich um den als Zweites gezogenen Umschlag
handelte und 6ffnete diesen. Der Name des Bewerbers, der sich auf dem Zettel in
dem zweiten Umschlag befand wurde laut vorgelesen.

Als zweites gezogen und somit nicht gewahlt wurde der Bewerber:

4. Abschluss der Wahlergebnisfeststellung:

Nach Abschluss aller nach §55 HGO vorgesehenen bzw. notwendig gewordenen
Wahlgange wurde durch den Wahlvorstand folgendes Ergebnis ermittelt und von
der Wahlvorsteherin bekanntgegeben:

Fur das Amt der/ des stellvertretenden Vorsitzenden des Planungs-, Bau- und
Umweltausschusses wurde vom Ausschuss gewahlt:

’QH ({ W h ala Se (+
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Datum 12.05.2026

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Magistrat 19.05.2026 beschliel3end
Stadtverordnetenversammlung 21.05.2026 beschliel3end
Ortsbeirat Bauschheim 28.05.2026 beschlussempfehlend
Naturschutzbeirat 10.06.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Ortsbeirat Bauschheim 20.08.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 27.08.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 10.09.2026 beschliel3end

Betreff:

Handlungsrahmen fur Photovoltaik-Freiflachenpotenziale
Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch
BauGB

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung anstehende Vorlage zur Beschluss-
fassung zu:

Beschlusstext:

A.

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

1.

Die hessischen Kommunen sind gemafl der globalen Bedarfsprognose 2040 des
Umweltbundesamts angehalten, etwa ein Prozent der Gemarkungsflache fur Flachen
mit Photovoltaik vorzusehen, um den Prognosezielen an erneuerbaren Energietragern
zu entsprechen (Hessisches Energiegesetz § 1 Absatz 1).

Die Realisierung von Photovoltaik sollte vorrangig auf versiegelten Flachen erfolgen.
Einer starkeren Nutzung versiegelter Flachen stehen jedoch haufig unterschiedliche
Grinde entgegen (Wirtschaftlichkeit, raumliche Lage, Nutzungskonflikte etc.).

Nach §35 Absatz1 Nummer8 Buchstabeb Baugesetzbuch (BauGB) ist ein
privilegierter Ausbau von Photovoltaik-Freiflachenanlagen in einem 200 Meter-
Korridor entlang bedeutender Schienen- und Strallenverbindungen gesetzlich
festgeschrieben, sofern nicht andere offentliche Belange (wie zum Beispiel
Darstellungen im Regionalen Flachennutzungsplan) dem entgegenstehen.
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B. Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t

1. die auf Basis der Bewertungskriterien gemalf der beigefugten Anlage 2 festgelegten
Photovoltaik-Freiflachenpotenziale als Rahmen fir die Genehmigung klnftiger
Vorhaben zur Umsetzung von Freiflachenphotovoltaik im Sinne eines
Potenzialflachenkatasters sowie eines stadtebaulichen Entwicklungskonzepts nach
§ 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch (BauGB).

2. Zur Umsetzung der Potenzialflachen fur Photovoltaikfreianlagen ist zunachst die
Aufstellung von Bebauungsplanen erforderlich. Die Beschlussfassung obliegt der
Stadtverordnetenversammlung. Dies gilt ausdricklich nicht fur die geeigneten
Potenzialflachen, die innerhalb eines 200 Meter-Korridors entlang bedeutender
Schienen- und StralRenverbindungen (Privilegierung gemal § 35 Absatz 1 Nummer 8
Buchstabe b Baugesetzbuch (BauGB)) liegen. Bei Flachen aulRerhalb der
identifizierten Potenzialflachen fur Freiflachenphotovoltaik haben insbesondere die
Belange des Klimaschutzes und der sonstigen Schutzglter Vorrang.

Begriindung:

Ziel

Entscheidung Uber die ldentifizierung von Potenzialflachen fir Freiflachenphotovoltaik als
Handlungsempfehlung fur die Stadt Russelsheim am Main, um kunftig entsprechende
Vorhaben bewerten zu konnen.

Ausgangslage

Die Stadt steuert bereits etwa durch Bebauungsplane oder im Rahmen der Bauberatung
nachhaltig die Nutzung von Photovoltaik auf versiegelten Flachen. Entsprechende
Standortplanungen und Analysen laufen im Einzelfall begleitend. Aufgrund der nur scheinbar
leichteren Realisierbarkeit und geringeren Kosten sowie vermeintlich geringeren
Planungshindernissen nehmen Anfragen zur Errichtung von Freiflachenphotovoltaik auf
landwirtschaftlichen Flachen kontinuierlich zu. Diesem Umstand ist fachlich und planerisch
Rechnung zu tragen.

Gesetzliche Grundlage
Grundlage des Freiflachenkatasters fur Photovoltaik sind:

Der gultige Regionale Flachennutzungsplan (RegFNP 2010)

Der sachliche Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE 2019)

Der Vorentwurf zur Neuaufstellung des RegFNP 2025

§ 35 Abs. 1 Nr.8 Buchstabe b BauGB (Baugesetzbuch) zum privilegierten Ausbau von

Photovoltaik-Freiflachenanlagen in einem 200 Meter-Korridor entlang bedeutender

Schienen- und StralRenverbindungen (Uberregionale Verbindungen wie Autobahnen oder

Bahnverbindungen)

e §37 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe ¢ EEG (Gesetz fir den Ausbau erneuerbarer Energien), der
die Errichtung von Freiflachenphotovoltaik-Anlagen in einem bis zu 500 Meter-Korridor
langs von Autobahnen oder Schienenwegen regelt.

e Erlass des Hessischen Ministeriums fur Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und

landlichen Raum vom 15.04.2025
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Problem

Einerseits ist der Ausbau von Freiflachenphotovoltaik eine zu begrifende Entwicklung zur
dezentralen Gewinnung erneuerbarer Energien. Andererseits steht die damit verbundene
Bedeckung/Teilversiegelung von Griunflachen in deutlichem Konflikt zur klimatischen
Ausgleichsfunktion von Freiflachen, insbesondere in der Nahe von Siedlungskorpern.

Siedlungsnahe Bereiche mit hohem Kaltluftvolumen sind aus klimatischer und aus Sicht der
Luftqualitat von wesentlicher Bedeutung fur angrenzende Wohn- und Arbeitsquartiere und
sollten frei von Uberbauung oder Versiegelung bleiben. GroRe zusammenhingende
Freiflachen Ubernehmen zudem Uber das lokale Mal3 hinaus wichtige Ausgleichsfunktionen
fur die Region.

Negative klimatische Einflussfaktoren wirken Uber angrenzende bewohnte Flachen hinaus;
besonders im hoch verdichteten Rhein-Main-Gebiet ein wesentlicher Aspekt. Durch
ungeplante Flachenentwicklung mit Freiflachenphotovoltaik drohen den Siedlungsflachen
weitere Belastungen in puncto Hitze und Trockenheit. Rlsselsheim ist bereits heute
Spitzenreiter bei der Anzahl von sommerlichen Hitzerekorden und tropischen
Sommernachten.

Der Ausbau von Freiflachenphotovoltaik steht in Konkurrenz zu der im Rhein-Main-Gebiet
notwendigen und begrenzten Inanspruchnahme von Flachen fur die Landwirtschaft. Seitens
des Landes Hessen wurde im oben aufgefuhrten Erlass festgelegt, dass in dem 200
MeterKorridor bei Freiflachen-Photovoltaik-Vorhaben keine Zielabweichungsvorhaben bei
Vorranggebieten fur Landwirtschaft vorzunehmen sind. Auferhalb dessen sind die sonstigen
Ziele der Regionalplanung zu beachten.

Losung

Der Kreis Grol3-Gerau hat eine Potenzialanalyse flr Freiflachenphotovoltaik und eine
Klimaanalyse fur das Kreisgebiet erstellen lassen und diese den Kreiskommunen zur
Verfigung gestellt.

Zur Erlangung planerischer Handlungskriterien, die der Kommune wie auch Investoren
planerische Sicherheit bieten, soll das vorliegende Potenzialkataster in Form einer
Handlungsempfehlung eine fachliche Grundlage bieten. Dieses ist als stadtebauliches
Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 BauGB (Baugesetzbuch) bei der
Aufstellung von Bauleitplanen zu bertcksichtigen.

Die Freiflachenpotenzialanalyse hat eine Potenzialkulisse mit gepruften Raum- und
Regionalplanerischen Grundlagen zum Ergebnis. Neben den planerischen Restriktionen sind
bestehende Forderkulissen und infrastrukturelle Begebenheiten inkludiert (siehe Anlage 1).

Die Eignung der Flachen fir Freiflachenphotovoltaik wurde in einem ersten Schritt mit
folgenden Parametern abgepruft und festgestellt:

e Bodenwertzahl (Vergleichswert zur Bewertung der Ertragsfahigkeit landwirtschaftlicher
Bdden)

Vorhandensein bauplanungsrechtlicher Privilegierung

Vorhandensein forderfahiger Flachenkulisse

Lage in Wasserschutzgebiet

Lage innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets

Lage innerhalb von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten mit restriktiver Wirkung

Distanz zum nachstliegenden Umspannwerk oder Anschlusspunkt

Gemal dieser Potenzialanalyse erreichen die Flachen in Russelsheim insgesamt nur eine
Bewertung mit geringem oder maRigem Potenzial. Dennoch sind auch Flachen mit maRkigem
Potenzial bei entsprechender GroRe und Lage nachgefragt, wenn die Anbindung an die
Strom-infrastruktur guinstig ist.
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In einem zweiten Schritt wurde der genannte Klimaanalysebericht des Kreises in eine
Auswertung integriert, die Freirdume sowie Siedlungsflachen hinsichtlich ihrer klimatischen
und lufthygienischen Bedeutung fur angrenzende Siedlungsraume klassifiziert (siehe
Tabelle 2 in Anlage 2). Ergebnisse der Klimaanalyse sind auch bereits groltenteils im Entwurf
zur aktuellen Neuaufstellung des regionalen Flachennutzungsplans als Vorrang- und
Vorbehaltsflachen enthalten.

Die Berlcksichtigung klimatischer Ausgleichsraume, Kaltluftentstehungsgebiete und
siedlungsnaher Belastungsschwerpunkte soll das Vorgehen zur Abmilderung von Hitzefolgen
und zur Entlastung der menschlichen Gesundheit unterstutzen. Gleichzeitig wird es
ermdglicht, Potenziale zur Erzeugung erneuerbarer Energien konfliktarm zu realisieren.

Zentrales Ergebnis ist eine Auswahl an Potenzialen fur Freiflachenphotovoltaik, welche von
der Stadt Russelsheim als klimaangepasst und damit vorbehaltlich der durchzufiihrenden
Umweltprufung als geeignet beschrieben werden.

Mit der Erstellung des Katasters lassen sich alle Anfragen zu Freiflachenphotovoltaik auf
RuUsselsheimer Gemeindegebiet beurteilen und entsprechend beraten. In einem weiteren
Schritt sollen Uber eine Gestaltungsrichtlinie auch Reihenanordnung, Dichte und
grunplanerische Ausgestaltung der baulichen Anlagen festgeschrieben werden.

Im Kontakt mit Interessenten flr Freiflachenphotovoltaik sollen zudem MalRnahmen
besprochen werden, die eine landschafts- und naturschutzvertragliche Gestaltung vor Ort
auch Uber den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich hinaus berticksichtigen. Dazu zahlen
beispielsweise:

¢ Landwirtschaft in und um die Anlagen
¢ Anlage und Pflege von Grunland
¢ Aufstanderung der Photovoltaikanlagen oder vertikale Photovoltaik

Alternativen

Ohne die Moglichkeit zur Bewertung der Freiflachenphotovoltaik-Projekte ware die
Stadtverwaltung nur begrenzt in der Lage, die Entwicklung hin zu nachhaltiger Standortwahl
zu steuern. Der Aufwand fir jede Projektanfrage ware erhdht. Die Abwesenheit einer
Handlungsempfehlung mit klarem Kiriterienkatalog sowie eines stadtebaulichen
Entwicklungskonzeptes wulrde zu einzelfallbezogenen und weniger transparenten
Entscheidungen fuhren und die Berucksichtigung klimadkologischer Belange erschweren.

Auswirkung auf Dritte

Unmittelbare Auswirkungen auf Dritte ergeben sich mit dem Handlungsrahmen nicht.
Mdgliche Auswirkungen kdnnen sich im Rahmen nachfolgender Planungs-, Genehmigungs-
und Beteiligungsverfahren ergeben.

Auswirkungen auf das Klima

Durch die systematische Berucksichtigung klimatischer Ausgleichsraume,
Kaltluftentstehungsgebiete und siedlungsnaher Belastungsschwerpunkte tragt das geplante
Vorgehen zur Abmilderung von Hitzefolgen und zur Entlastung der menschlichen Gesundheit
bei.
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Anlagen:
Anlage 1: Ubersicht Photovoltaik-Freiflachenpotenziale

Anlage 2: Bewertungskriterien flr Photovoltaik-Freiflachenpotenziale

Russelsheim am Main, 19.05.2026

Patrick Burghardt
Oberblrgermeister
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Anlage 1 - Ubersicht Photovoltaik-Freiflichenpotenziale
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Tabelle: Potenzialflachenanalyse — Bewertungsmatrix

Bereich Bauschheim [Riisselsheim
Flache Nr. 112|3|4|5|/ 6| 7|38

Bodenwertzahl 2123|2132 ]| 2] 2

Forderfahige Flachenkulisse 3(2(2|2(2]3 (3] 3

Wasserschutzgebiet 2313|3322 2

Landschaftsschutzgebiet 31313131313 |3]{3

Bauplanungsrechtliche Privilegierung| 3 (22|22 3 | 2 | 3

Vorrang-und Vorbehaltsgebiete 2122|2212 (2] 2

Distanz zum Umspannwerk 3(13[2|3(3]3(3]3

Gesamtpunktzahl 18 (17(17(17|18| 18 [ 17 | 18
FlachengroBe [ha] 8,6 21 18,6




Anlage 2 - Bewertungskriterien fir Photovoltaik-Freiflachenpotenziale

Tabelle 1: Potenzialflachenanalyse — Kriterienkatalog

Bewertungskriterium Unterscheidungsmerkmal Punkte

Bodenwertzahl Hohe Bodenwertzahlen (> 60) 2
Niedrige Bodenwertzahlen (< 60) 3

Bauplanungsrechtliche Privilegierung Lage auB3erhalb des 200-Meter-Korridors nach 2
§35 BauGB
Lage innerhalb 200-Meter-Korridors nach § 35 3
BauGB

Forderfahige Flachenkulisse Lage auR3erhalb des 500m Korridors / eines be- 2
nachteiligten Gebiets nach 837 EEG
Lage innerhalb 500m-Korridors / eines benach- 3
teiligten Gebiets nach § 37 EEG

Wasserschutz Lage innerhalb der Wasserschutzgebiets-Zone 2
11, NA und 11IB
Lage aul3erhalb von Wasserschutzgebiets-Zo- 3
nen | bis 111B

Landschaftsschutzgebiet Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 2
Lage auRerhalb des Landschaftsschutzgebie- 3
tes

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete mit restrikti- Lage auf3erhalb von Vorrang- und Vorbehalts- 2

ver Wirkung (G) gebiet nach G 3.4.1-4 Reg. Teilplan EE
Lage innerhalb von Vorrang- und Vorbehaltsge- 3
biet nach G 3.4.1-4 Reg. Teilplan EE

Distanz zum néachstliegenden Umspannwerk > 300 m 2

und / oder Mittelspannungsleitungen <300 m 3

Quelle: energielenker projects GmbH - Freiflachen-Photovoltaik Potenzialanalyse fur den Kreis Grol3-Gerau.
Juli 2024, Mlnster (S. 35)

Tabelle 2.: Klimaanalysekarte

Klimatischer Aspekt Ursprung und Abhangigkeit

Warmebelastung Abhangig von Sonneneinstrahlung, Bebauungsdichte und -materialien
sowie dem Anteil an Vegetation.

Ubergeordnetes Stromungsfeld  GroRraumige Winde sorgen fiir die Durchliiftung der Stadt; dafiir sind
(Luftleitbahnen) zusammenhéangende, windoffene Flachen mit geringer Rauigkeit
(Luftleitbahnen) wichtig.

Autochthones Windfeld Lokale Winde, die durch Temperaturunterschiede entstehen, beson-
(Flurwind) ders bei schwachen groRrdumigen Winden; wichtig fur Kilhlung an
heilRen, windstillen Tagen und Nachten.

Né&chtliche Kaltluftproduktion Nach Sonnenuntergang kithlen Oberflachen ab; besonders Acker-
und Wiesenflachen erzeugen dabei kalte, bodennahe Luft.

Quelle: Burghardt und Partner, Ingenieure - Stadtklimaanalyse (SKA) fir den Kreis Gro3-Gerau - Klimaana-
lyse. April 2024, Kassel (S. 21)
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Naturschutzbeirat 10.06.2026 beschlussempfehlend
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Stadtverordnetenversammlung 10.09.2026 beschliel’end

Betreff:

Handlungsrahmen fur Photovoltaik-Freiflachenpotenziale

Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch
BauGB

Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 18.05.2026

Antragstext:
Die AfD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Russelsheim am Main stellt zur

Drucksache DS-5/26-31 nachfolgenden Anderungsantrag.

Die Stadtverordnetenversammlung moge anstelle des Beschlussvorschlags der Drucksache
DS-5/26-31 wie folgt beschlielen:

A. Kenntnisnahme
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

1.

Das in § 1 Absatz 1 des Hessischen Energiegesetzes (HEG) verankerte Ziel der
Nutzung von Photovoltaikanlagen in einer Gréf3enordnung von 1 Prozent der Flache
des Landes Hessen entspricht rund 21.115 Hektar und ist ein landesweites
Gesamtziel. Es umfasst sowohl Dach- als auch Freiflachen-Photovoltaik und
differenziert nicht zwischen offentlichen und privaten Flachen. Eine flachenbezogene
Verpflichtung der einzelnen Kommune zur Bereitstellung eines bestimmten Anteils
ihrer Gemarkungsflache fur Freiflachen-Photovoltaik besteht nicht.

Die Realisierung von Photovoltaik soll vorrangig auf bereits versiegelten Flachen,
insbesondere auf Dachflachen und Uber Parkflachen, erfolgen. Die Pflichten nach §
9a HEG (Photovoltaik auf landeseigenen Gebauden) und § 12 HEG (Photovoltaik auf
nicht-landeseigenen Parkplatzen mit mehr als 50 Stellplatzen) greifen fur
entsprechende Bauantrage seit dem 29. November 2023 unmittelbar und werden im
Stadtgebiet sukzessive wirksam.
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3. Nach § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b BauGB ist der Ausbau von Photovoltaik-

Freiflachenanlagen langs von Autobahnen und Schienenwegen des Ubergeordneten
Netzes im Sinne des § 2b des Allgemeinen Eisenbahngesetzes mit mindestens zwei
Hauptgleisen in einer Entfernung bis zu 200 Metern, gemessen vom auferen Rand
der Fahrbahn, gesetzlich privilegiert. Die unmittelbare kommunale Steuerung uber die
Bauleitplanung ist in diesem Korridor erheblich eingeschrankt; einem privilegierten
Vorhaben konnen nur einzelfallbezogen o6ffentliche Belange im Sinne des § 35 Absatz
3 BauGB entgegengehalten werden.

Nach der mit der Drucksache vorgelegten Potenzialanalyse erreichen die fur
Freiflachen-Photovoltaik in Betracht gezogenen Flachen in Risselsheim insgesamt
nur eine Bewertung mit geringem oder maRigem Potenzial. Wirtschaftlich lukrative
Standorte fur Freiflachen-Photovoltaik bestehen im Stadtgebiet nach gegenwartiger
Datenlage nicht.

Russelsheim am Main zahlt nach den Feststellungen im Klimaanalysebericht des
Kreises Grol3-Gerau, der der Drucksache DS-5/26-31 zugrunde liegt, zu den am
starksten von sommerlichen Hitzerekorden und tropischen Sommernachten
betroffenen Stadten Hessens. Siedlungsnahe Freiflachen mit hohem Kaltluftvolumen
sind aus klimatischer und lufthygienischer Sicht von wesentlicher Bedeutung flr
angrenzende Wohn- und Arbeitsquartiere und sollten frei von Uberbauung und
Versiegelung bleiben.

B. Beschluss

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t ein stadtebauliches Entwicklungskonzept zur
Steuerung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 BauGB als
Handlungsrahmen mit folgendem Inhalt:

1. Vorrang versiegelter und vorgenutzter Flachen

Photovoltaik ist im Stadtgebiet vorrangig auf bereits versiegelten und vorgenutzten Flachen
zu realisieren. Die Inanspruchnahme bisher unversiegelter Freiflachen ist nachrangig und
kommt nur in begriindeten Ausnahmefallen in Betracht. Als geeignete Vorrangflachen werden
insbesondere benannt:

Dachflachen im Bestand und Neubau, einschliel3lich stadtischer Liegenschaften,
Gewerbe- und Industriebauten;

Uberdachungen groRer Parkflachen (Photovoltaik-Carports), insbesondere bei
Einzelhandel, Gewerbe, offentlichen Einrichtungen und OPNV-Anlagen, mit der
Moglichkeit der direkten Integration von Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge sowie
der Beschattung und des Schutzes der abgestellten Fahrzeuge vor Witterung und
Hitze;

Gewerbe- und Industriegebiete fur Hallendach-, Fassaden- und Aufstanderungs-
Photovoltaik Uber bereits versiegelten Flachen;

Larmschutzwande und -walle entlang der Verkehrsinfrastruktur;

Konversions- und Altlastenflachen ohne wirtschaftlich tragfahige Alternativhutzung,
etwa rekultivierte Deponieflachen und brachliegende Industrieflachen.

2. Vorrang konkurrierender Flachennutzungen
In der Abwagung uber die Inanspruchnahme bisher unversiegelter Freiflachen haben
folgende Nutzungen Vorrang vor Freiflachen-Photovoltaik:

Wohnbebauung sowie soziale und Bildungsinfrastruktur,

Naherholung, Sport- und Freizeitnutzung,

klimatische  und lufthygienische  Ausgleichsfunktion  (Frischluftleitbahnen,
Kaltluftentstehungsgebiete, Verdunstungskihlung),

landwirtschaftliche Nutzung auf Boden mit hoher Bodenfruchtbarkeit.
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3. Schutz klimatisch wirksamer Frei- und Griinflachen

Klimatisch wirksame Frei- und Grunflachen, insbesondere Kaltluftentstehungsgebiete,
Kaltluftleitbahnen und Frischluftschneisen gemaly Klimaanalysebericht des Kreises Grol3-
Gerau, sind von Uberbauung und Versiegelung freizuhalten. Sie tragen wesentlich zur
lufthygienischen und thermischen Entlastung der Wohn- und Arbeitsquartiere Russelsheims
bei. Photovoltaik-Freiflachenanlagen auf diesen Flachen sind ausgeschlossen.

4. Weitere Ausschlussflachen

Uber die unter Nummer 3 genannten klimatisch wirksamen Flachen hinaus sind fir die
Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen im Stadtgebiet folgende Flachentypen nicht
geeignet und ausgeschlossen:

e Flachen mit Naherholungs-, Sport- und Freizeitfunktion, insbesondere Mainvorland
und Schwarzbachaue;

e Uberschwemmungsgebiete und Auenflachen entlang Main und Schwarzbach;

e landwirtschaftliche Flachen mit hoher Bodenfruchtbarkeit, Streuobstwiesen und
Kleingartenanlagen;

e im Regionalen Flachennutzungsplan oder in stadtischen Entwicklungskonzepten
gesicherte oder vorgesehene Reserveflachen fir Wohnbebauung sowie fir soziale
und Bildungsinfrastruktur;

e Landschaftsschutzgebiete, FFH- und Vogelschutzgebiete sowie
Biotopverbundflachen im Rahmen des geltenden Rechts;

e bestehende oder vorgesehene Kompensations- und Ausgleichsflachen aus anderen
Bauleitplanverfahren.

5. Keine namentliche Ausweisung konkreter Potenzialflachen

Eine namentliche Ausweisung einzelner Flachen als fur Freiflachen-Photovoltaik geeignet
erfolgt im Rahmen dieses Konzepts nicht. Der Beschluss enthalt insoweit ausschliel3lich
einen Handlungsrahmen mit Ausschluss- und Vorrangkriterien und keine flachenscharfe
Festlegung. Anlage 1 und Anlage 2 der Drucksache DS-5/26-31 werden nicht zum
Bestandteil dieses stadtebaulichen Entwicklungskonzepts.

6. Befassungspflicht der Stadtverordnetenversammiung

Jedes Vorhaben zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflachenanlage im Stadtgebiet wird vor
Einleitung eines Bauleitplanverfahrens oder vor einer Stellungnahme der Stadt im Rahmen
eines Genehmigungsverfahrens nach § 35 BauGB der Stadtverordnetenversammlung zur
Beschlussfassung vorgelegt. Dies gilt auch fur privilegierte Vorhaben nach § 35 Absatz 1
Nummer 8 Buchstabe b BauGB. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet auf
Grundlage des Handlungsrahmens dieses Konzepts.

7. Pflicht zur Prufung von Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Mit jeder Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung gemalfd Nummer 6 legt der Magistrat
eine fachliche Prufung vor, die mindestens umfasst:

e planungsrechtliche Bewertung anhand der Ausschluss- und Vorrangkriterien dieses
Konzepts;

e technische und energiewirtschaftliche Machbarkeit, insbesondere Netzanschluss und
Entfernung zum nachstgelegenen Umspannwerk;

e Wirtschaftlichkeit des Vorhabens einschliel3lich einer Abschatzung mdglicher
Folgekosten fur die Stadt, etwa fur ErschlieBung, Verkehrsanbindung,
Ausgleichsmalinahmen, Riuckbauverpflichtungen und Folgenutzung;

e Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Stadtklima und das Wohnumfeld der
angrenzenden Quartiere.
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Vorhaben, die eine wirtschaftliche Tragfahigkeit ohne erhebliche Folgekosten zulasten der
Stadt nicht erwarten lassen oder mit den Vorrang- und Ausschlusskriterien dieses Konzepts
nicht vereinbar sind, sind durch die Stadtverordnetenversammlung abzulehnen.

8. Umgang mit privilegierten Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b
BauGB
Innerhalb des 200-Meter-Korridors entlang Autobahn A60, AG67 sowie der zweigleisigen
Hauptbahnstrecke Frankfurt-Mainz sind im Rahmen jeder Einzelfallprifung folgende
offentliche Belange im Sinne des § 35 Absatz 3 BauGB durch die Stadt gegenuber der
zustandigen Genehmigungsbehodrde geltend zu machen:

e Erhalt der Funktion als Frischluftschneise im Ubergang zur freien Landschaft,

e Schutz angrenzender Wohnbebauung vor Blendwirkung, Reflexion und visueller

Vorbelastung,
e Erhalt der klimatischen Ausgleichsfunktion fur die angrenzenden Siedlungsbereiche,
e Bodenschutz auf bisher nicht vorbelasteten Teilflachen innerhalb des Korridors.

9. Regulatorische Festsetzungen in der Bauleitplanung

Im Rahmen neuer Bebauungsplane und stadtebaulicher Vertrage sind, soweit zulassig und
angemessen, Festsetzungen zur Photovoltaik auf Dachern und Uber Parkflachen
aufzunehmen, die Uber die Mindestanforderungen des Hessischen Energiegesetzes
hinausgehen. Bei ohnehin anstehenden Sanierungen und Neubauten stadtischer
Liegenschaften ist die Mitnutzung geeigneter Dachflachen fur Photovoltaik im Rahmen der
jeweiligen Wirtschaftlichkeitsprifung zu bericksichtigen.

10. Berichtspflicht

Der Magistrat berichtet der Stadtverordnetenversammlung erstmals zwei Jahre nach
Beschlussfassung dieses Konzepts und sodann regelmafig Uber die Anwendung des
Konzepts, insbesondere Uber Zahl und Behandlung von Vorhabenanfragen sowie Uber den
Fortschritt beim Ausbau der Dach- und Parkplatz-Photovoltaik im Stadtgebiet.

11. Verhaltnis zur Drucksache DS-5/26-31

Der in Teil B der Drucksache DS-5/26-31 vorgesehene Beschluss eines
Potenzialflachenkatasters auf Basis der Anlage 1 und der Bewertungskriterien gemaf Anlage
2 wird nicht gefasst.

Begriindung:

Leitprinzipien

Der vorliegende Anderungsantrag folgt dem Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit. Er soll die
Stadt Russelsheim am Main in den Stand setzen, mit eingehenden Vorhabenanfragen zur
Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen sachgerecht und vorausschauend
umzugehen. Maldgeblich sind dabei finf Grundsatze:

e Vorrang bereits versiegelter und vorgenutzter Flachen vor der Inanspruchnahme
bisher unversiegelter Raume,

e Schutz der Lebensqualitat der Burgerinnen und Birger, insbesondere durch den Erhalt
von Flachen fur Wohnen, Naherholung sowie fur den Schutz vor sommerlicher
Hitzebelastung,

e Wirtschaftlichkeit und sparsamer Umgang mit 6ffentlichen Mitteln, einschlieRlich der
Vermeidung absehbarer Folgekosten zulasten der Allgemeinheit,

e Achtung der Eigentumsrechte der Grundstuckseigentimer und Vermeidung
zusatzlicher kommunaler Burokratie Uber die ohnehin geltenden gesetzlichen
Anforderungen hinaus,

e Sicherung der parlamentarischen Steuerung durch die Stadtverordnetenversammlung
bei jedem konkreten Vorhaben.
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Mit dem hier vorgeschlagenen stadtebaulichen Entwicklungskonzept als Handlungsrahmen
ohne namentliche Flachenausweisung wird zugleich vermieden, dass die Stadt durch
vorgreifliche Festlegungen langfristig gebunden wird, ohne dass die Tragfahigkeit der
einzelnen Vorhaben im Einzelfall gepruft worden ist.

Ziel

Ziel des Anderungsantrags ist es, den von der Drucksache DS-5/26-31 zutreffend
identifizierten Steuerungsbedarf flr Photovoltaik-Freiflachenanlagen aufzunehmen, das
hierfur vorgesehene Instrument eines stadtebaulichen Entwicklungskonzepts nach § 1
Absatz 6 Nummer 11 BauGB zu nutzen und es zugleich an die besondere stadtebauliche und
klimatische Situation RuUsselsheims anzupassen. Das Konzept wird ausdrucklich als
Handlungsrahmen ohne namentliche Flachenausweisung beschlossen und enthalt klare
Ausschluss- und Vorrangkriterien, eine Pflicht zur Befassung der
Stadtverordnetenversammlung sowie eine Pflicht zur Prifung von Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit bei jedem Vorhaben.

Standorteignung Riisselsheims fiir Freiflaichen-Photovoltaik

Russelsheim am Main ist nach der eigenen, im Auftrag des Kreises Gro3-Gerau erstellten
Potenzialanalyse fur Freiflachen-Photovoltaik nicht geeignet. Die Analyse bewertet alle in
Betracht gezogenen Flachen im Stadtgebiet insgesamt nur als gering oder maliig potenziell.
Die Bewertung erfolgte multifaktoriell anhand der Bodenwertzahl, des Vorliegens einer
bauplanungsrechtlichen Privilegierung, der forderfahigen Flachenkulisse, der Lage in
Wasser- und Landschaftsschutzgebieten, der Lage innerhalb restriktiv wirkender Vorrang-
und Vorbehaltsgebiete sowie der Entfernung zum nachstliegenden Umspannwerk.
Wirtschaftlich lukrative Standorte ergeben sich auf dieser Grundlage nicht. Hinzu kommen
der hohe Versiegelungsgrad Russelsheims, die ausgepragte Konkurrenz unversiegelter
Flachen zu Wohn-, Erholungs- und Klimaanpassungsfunktionen sowie die
regionalplanerische Lenkung von Freiflachen-Photovoltaik auf landwirtschaftliche Flachen
mit geringer Bodenwertigkeit, die in Risselsheim in nennenswertem Umfang nicht vorhanden
sind.

Vorrang von Wohnen und sozialer Infrastruktur

Russelsheim hat einen anhaltenden Bedarf an Flachen flir Wohnungsbau sowie flr soziale
und Bildungsinfrastruktur. Reserveflachen, die hierfir im Regionalen Flachennutzungsplan
oder in stadtischen Entwicklungskonzepten gesichert oder vorgesehen sind, durfen nicht
durch Sondergebietsausweisungen fur Photovoltaik vorgreiflich gebunden werden.
Wohnraum und soziale Infrastruktur haben in der Abwagung Vorrang vor einer
Inanspruchnahme dieser Flachen fur Freiflachen-Photovoltaik.

Vorrang von Naherholung und Stadtklima

Die unversiegelten Flachen im Stadtgebiet erfiillen wichtige Funktionen fir die Naherholung
der Bevolkerung sowie fur die klimatische und lufthygienische Entlastung der angrenzenden
Wohnquartiere. Insbesondere die siedlungsnahen Bereiche mit hohem Kaltluftvolumen sind
nach dem Klimaanalysebericht des Kreises Gro3-Gerau fur die Abmilderung sommerlicher
Hitzebelastung von wesentlicher Bedeutung. Russelsheim zahlt bereits heute zu den am
starksten von Hitzerekorden und tropischen Sommernachten betroffenen Stadten Hessens.
Eine Inanspruchnahme dieser Flachen flr Freiflachen-Photovoltaik wirde die
Kuhlungsleistung mindern und die ohnehin angespannte Hitzebelastung der Wohnquartiere
verscharfen. Auf bereits versiegelten Flachen, insbesondere Dachern und Parkflachen, tritt
dieser Konflikt nicht auf.
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Vorrang versiegelter Flachen und Parkplatz-Photovoltaik

Mit den seit November 2022 geltenden Pflichten des Hessischen Energiegesetzes fur
Photovoltaik auf landeseigenen Gebauden (§ 9a HEG), auf nicht-landeseigenen Parkplatzen
mit mehr als 50 Stellplatzen (§ 12 HEG) sowie auf landeseigenen Parkplatzen ab 35
Stellplatzen ist ein erheblicher Ausbau von Photovoltaik auf bereits versiegelten Flachen
rechtlich angelegt und wird im Stadtgebiet sukzessive wirksam. Hinzu kommen die nach § 35
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b BauGB unmittelbar privilegierten Vorhaben entlang der
Uberregionalen Verkehrsinfrastruktur. Vor diesem Hintergrund besteht weder ein zwingender
Anlass noch ein stadtebauliches Erfordernis, zusatzlich unversiegelte Freiflachen im
Stadtgebiet als Potenzialflachen flr Photovoltaik auszuweisen.

Die Uberdachung groRer Parkflachen mit Photovoltaik-Modulen ist ein besonders sinnvoller
Ansatz, weil sie mehrere stadtebauliche und wirtschaftliche Vorteile in einer Mallnahme
verbindet:  Mehrfachnutzung  bereits  versiegelter Flachen ohne zusatzlichen
Flachenverbrauch, Beschattung und Schutz der Fahrzeuge vor Hitze, Hagel und Witterung,
Reduzierung des sommerlichen Klimatisierungsbedarfs der Fahrzeuge, unmittelbare
Anbindbarkeit von Ladeinfrastruktur fur die Elektromobilitat sowie Verringerung der
Warmeabstrahlung versiegelter Flachen in das Stadtgebiet. Nach Schatzungen des
Fraunhofer-Instituts fur Solare Energiesysteme liegt das technische Potenzial der Parkplatz-
Photovoltaik in Deutschland bei knapp 60 Gigawatt installierter Leistung. Die Stadt soll diesen
Pfad gegenuber der Inanspruchnahme unversiegelter Flachen klar priorisieren.

Konsistenz mit der bestehenden Klimaanpassungspolitik der Stadt

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 15. Dezember 2022 einen Klima-Aktionsplan fur
die Stadt Russelsheim beschlossen. Die Stadt erarbeitet dariber hinaus gegenwartig ein
integriertes Klimaanpassungskonzept (KIIWAS). Beide Vorhaben adressieren die Folgen
sommerlicher Hitze, Trockenheit und Wetterextreme in einer bereits stark betroffenen Stadt
im Ballungsraum Rhein-Main. Der konsequente Schutz von Kaltluftentstehungsgebieten,
Frischluftschneisen und klimatisch wirksamen Grinflachen, wie er in diesem Konzept
verankert wird, steht im Einklang mit dieser bestehenden Beschlusslage. Eine
Inanspruchnahme dieser Flachen fir Freiflachen-Photovoltaik wirde demgegenuiber die
Wirksamkeit der laufenden Klimaanpassungsmalinahmen beeintrachtigen.

Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Folgekosten

Photovoltaik-Freiflachenanlagen sind langlebige technische Infrastrukturen mit einer
Standzeit von regelmafig zwanzig bis dreil3ig Jahren. Sie binden Flachen langfristig, ziehen
ErschlieRungs-, Anbindungs- und AusgleichsmalRnahmen nach sich und kénnen nach Ablauf
ihrer Betriebszeit erhebliche Rickbau- und Folgenutzungslasten verursachen. Wird ein
Vorhaben ohne tragfahiges wirtschaftliches Konzept errichtet, fallt der Betreiber im Verlauf
der Anlagenlaufzeit aus oder wird die Anlage nach Ablauf der Fdrderung nicht
weiterbetrieben, drohen Folgekosten zulasten der Allgemeinheit und damit der Burgerinnen
und Burger der Stadt Russelsheim. Die in diesem Konzept vorgesehene Pflicht zur Prufung
von technischer Machbarkeit, Netzanschluss, Wirtschaftlichkeit, Riickbauverpflichtungen und
moglichen Folgekosten stellt sicher, dass derartige Risiken vor einer kommunalen Befassung
mit dem Vorhaben transparent gemacht und in der Abwagung berticksichtigt werden. Sie ist
Ausdruck der Verpflichtung der Stadt zu einem sparsamen und vorausschauenden Umgang
mit 6ffentlichen Mitteln.
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Steuerung durch die Stadtverordnetenversammliung

Die in der Drucksache DS-5/26-31 vorgesehene Ldsung — ein vorab beschlossenes
Potenzialflachenkataster — wirde die Einzelfallbefassung der Stadtverordnetenversammlung
weitgehend entbehrlich machen, weil eingehende Antrage im Wesentlichen am Mal3stab des
Katasters gemessen wurden. Mit der in diesem Konzept vorgesehenen Befassungspflicht
bleibt die demokratische Entscheidung Uber jedes Einzelvorhaben bei der
Stadtverordnetenversammlung. Dies entspricht der Bedeutung der
Freiflacheninanspruchnahme flr das Stadtbild, das Stadtklima und die Lebensqualitat der
Russelsheimer Bevolkerung und sichert die parlamentarische Steuerungsfahigkeit der
gewahlten Stadtvertretung.

Rechtliche Einordnung

Das stadtebauliche Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 BauGB ist ein
informelles Planungsinstrument, das bei der Aufstellung von Bauleitplanen zu
bertcksichtigen ist und fir die Gemeinde eine Selbstbindung entfaltet. Es eignet sich
uneingeschrankt auch dafir, im Sinne eines Handlungsrahmens diejenigen Flachentypen
festzulegen, die fur Freiflachen-Photovoltaik ausgeschlossen sind, sowie die hierfur
maldgeblichen fachlichen Kriterien zu dokumentieren. Eine positive Ausweisung konkreter
Potenzialflachen ist hierfur weder rechtlich erforderlich noch im Hinblick auf die ortlichen
Verhaltnisse Riusselsheims sachgerecht.

Fir den 200-Meter-Korridor entlang Autobahnen und mehrgleisiger Schienenwege des
ubergeordneten Netzes besteht aufgrund der Privilegierung nach § 35 Absatz 1 Nummer 8
Buchstabe b BauGB ohnehin nur eine eingeschrankte kommunale Steuerungsmoglichkeit.
Mit dem in der Drucksache DS-5/26-31 angeflihrten Erlass des Hessischen Ministeriums fur
Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und landlichen Raum vom 15. April 2025 wurde zudem
klargestellt, dass in diesem Korridor bei Freiflachen-Photovoltaik-Vorhaben keine
Zielabweichungsverfahren bei Vorranggebieten fur die Landwirtschaft durchzufihren sind.
Darstellungen im Regionalen Flachennutzungsplan vermogen privilegierten Vorhaben nach
gefestigter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ohnehin  nur dann
entgegengehalten zu werden, wenn sie qualifizierte Standortzuweisungen enthalten; bloRRe
landwirtschaftliche Darstellungen gentgen hierfur regelmafdig nicht. Umso wichtiger ist es, im
stadtebaulichen Entwicklungskonzept die fiur Einzelfallentscheidungen maRgeblichen
offentlichen Belange im Sinne des § 35 Absatz 3 BauGB klar zu dokumentieren.

Die Beteiligung der nach § 3 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes anerkannten
Naturschutzvereinigungen sowie weiterer Trager o6ffentlicher Belange in nachfolgenden
Bauleitplanverfahren erfolgt nach den ohnehin geltenden Vorgaben des § 4 BauGB. Eine
daruber hinausgehende eigene Verfahrensstufe wird durch dieses Konzept ausdricklich
nicht eingefuhrt; barokratische Mehrlast wird vermieden.

Das Konzept enthalt darlber hinaus keinen Eingriff in private Eigentumsrechte. Es respektiert
die Entscheidungsfreiheit der Grundstickseigentimer und legt im Sinne des
Subsidiaritatsprinzips ausschlieRlich den Handlungsrahmen fur die kommunale Steuerung in
den nachfolgenden Bauleit- und Genehmigungsverfahren fest.
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Alternativen

Ein vollstandiger Verzicht auf ein stadtebauliches Entwicklungskonzept hatte den Nachteil,
dass eingehende Vorhabenanfragen fur Freiflachen-Photovoltaik einzelfallbezogen und ohne
dokumentierte fachliche Grundlage bewertet werden mussten. Die in der Drucksache DS-
5/26-31 vorgeschlagene Variante — ein Potenzialflachenkataster mit namentlicher
Ausweisung konkreter Flachen — widerspricht hingegen der eigenen fachlichen Bewertung
des Magistrats, wonach die in Betracht gezogenen Flachen insgesamt nur ein geringes oder
maliges Potenzial aufweisen, und beschrankt zudem die parlamentarische Steuerung durch
die Stadtverordnetenversammlung. Die mit dem vorliegenden Anderungsantrag
vorgeschlagene Lésung — ein stadtebauliches Entwicklungskonzept als Handlungsrahmen
mit klaren Ausschluss- und Vorrangkriterien, Befassungspflicht der
Stadtverordnetenversammlung und Wirtschaftlichkeitsprifung — verbindet die rechtssichere
Steuerung anhand klarer Kriterien mit der demokratischen Kontrolle jedes Einzelvorhabens
und dem Schutz der klimatisch und siedlungsstrukturell besonders sensiblen Raume
Russelsheims.

Auswirkungen auf das Klima

Durch den konsequenten Ausschluss klimatisch wirksamer Flachen sowie durch die
Vorrangstellung bereits versiegelter Flachen leistet das beschlossene Konzept einen Beitrag
zur Begrenzung der Hitzefolgen, zur Erhaltung der Verdunstungskihlung und damit zum
Schutz der menschlichen Gesundheit in den dicht besiedelten Bereichen der Stadt.

Alexander Martens
Stv. Fraktionsvorsitzender
AfD-Fraktion Risselsheim am Main
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Magistrat der Stadt Russelsheim am Main 10.06.2026
Dezernat Planen und Bauen

Vermerk zur DS-5-1/26-31

Betreff:

Handlungsrahmen fur Photovoltaik-Freiflachenpotenziale
Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11
Baugesetzbuch BauGB

Anderungsantrag der AfD-Fraktion vom 18.05.2026

Der vorliegende Anderungsantrag der AfD-Fraktion stellt eine vollumfangliche
Beschreibung maoglicher MaRnahmen, Richtlinien und Gesetzesgrundlagen,
Monitoring- und Kontrollmal3nahmen zur Errichtung von Photovoltaik im Allgemeinen
dar.

Die Drucksache DS-5/26-31 beansprucht fir sich nicht eine generelle, sondern eine
spezifisch fur den Aul3enbereich geltende prazise Handlungsempfehlung
(Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach 81 Absatz 6 Nummer 11 BauGB) zu sein.
Anlass fur die Vorlage ist die zunehmende Nachfrage nach Freiflachen fur
Freiflachenphotovoltaik. Anders als im bebauten Siedlungsraum ist die
bauleitplanerische Einflussnahme im Aul3enbereich komplexer aufgrund der
Vielschichtigkeit der mdglichen gesetzlichen Festlegungen die Beachtung finden
mussen. Aus diesem Kontext heraus ist die Vorlage ,Handlungsrahmen flr
Photovoltaik-Freiflachenpotenziale zu sehen.

Alle in dem Anderungsantrag genannten Themen sind bereits in der Vorlage
abgebildet und bedurfen aus unserer Sicht keiner Anderung oder weiteren Erklarung.
Zu den konkret genannten Anderungspunkten:

e Vorrang versiegelter und vorgenutzter Flachen und Priorisierung von PV auf
bereits versiegelten Flachen wird in der Drucksache gefordert, ist aber bereits
Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung und somit nicht Inhalt des
Katasters.

e Vorrang konkurrierender Flachennutzungen ist im Ergebnis im Kataster durch
die Verschneidung der Kreis-Klimaanalysedaten und Bodenqualitatsdaten der
PV-Analyse abgebildet. Gleiches gilt fur die klimatisch bedeutenden
Grunflachen, die gemal der Klimaanalyseauswertung als Potenziale fur
Freiflachen-PV ausgeschlossen sind.

e Weitere Ausschlussflachen sind selbstverstandlich entsprechende
regionalplanerische Inhalte, Schutzgebiete wie auch Kompensations- und
Ausgleichsflachen.

e Die im Kataster dargestellten Flachenpotenziale sind weder namentlich noch
Grundstucksscharf dargestellt. Es besteht auch kein Zwang zur Realisierung
von FFPV auf den ausgewiesenen Flachen.

e Zur Befassungspflicht des Kommunalparlaments gibt es keinen expliziten
Anlass, da PV-Flachen abseits der privilegierten Bereiche ein Planerfordernis
mit sich bringen und somit dem Parlament vorgelegt werden. Potenzialflachen



innerhalb der privilegierten Zonen werden der Politik bereits durch das
vorliegende Kataster zur Kenntnis gegeben.

e Die Pflicht zur Prifung der Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit lasst sich tber
die naturschutzrechtliche Genehmigung beeinflussen. In einer moglichen
Genehmigung waren Details zur PV-Anlage, Standzeiten,
Ruckbauanforderungen, Ausgleichsmal3nahmen, etc. verbindlich geregelt. Die
Prufung der Wirtschaftlichkeit entzieht sich aber den kommunalen
Maoglichkeiten.

e Nach § 35 Absatz 1 Nr. 8 b (BauGB) ist der Photovoltaik-Ausbau entlang von
Autobahnen und Schienenwegen des tibergeordneten Netzes ... in einer
Entfernung von 200 Metern ... gesetzlich privilegiert. Diese Flachenkategorie
ist ebenfalls im Kataster enthalten.

e Der Punkt ,Regulatorische Festsetzungen in der Bauleitplanung® wird in dem
Anderungsantrag ausschlieRlich auf MalRnahmen innerhalb bereits bebauter
Siedlungsflachen bezogen und wird daher von der Vorlage nicht erwahnt, in
der Bauleitplanung aber standardmafig bertcksichtigt.

e Zur geforderten Berichtspflicht ist zu sagen, dass realisierte Malinahmen im
Solarkataster aufgenommen werden und im Klimabericht der Stadt genannt
werden kdnnen.

Alle genannten Leitprinzipien aus der Begriindung des Anderungsantrags werden
eingehalten. Durch den Anderungsantrag wiirde der klar abgegrenzte Geltungsbereich
des stadtebaulichen Entwicklungskonzepts unndétig verkompliziert und damit kaum
noch verstandlich.

Daruiber hinaus beantragt die AfD-Fraktion unter Punkt 6, zweiter Satz des
Beschlussvorschlags, dass auch far privilegierte Vorhaben die
Stadtverordnetenversammlung entscheidet, dies wird bei den wenigen geeigneten
Flachen im 200 m Streifen fur die Betreiber den Aufwand erhéhen. Doch auch hierbei
sollte die Entscheidung einem Gesamtkonzept folgen und keine (willkirliche)
Einzelfallbetrachtung sein.

Unter Punkt 9 fordert der Antragsteller, regulatorische Festsetzungen in der

Bauleitplanung sowie bei der Sanierung und Nutzung stadtischer Liegenschaften, dies
ware im Einzelfall (siehe Eselswiese) zu prifen.

Frank Kohmann
Fachbereichsleiter Fachbereich Stadt- und Griinplanung



EINGANG

21.05.2026 russelsheim
Fachbereich Zentrales am maln
Gremienbiiro
Anderungsantrag
der Fraktion Wir sind Russelsheim e.V.
DS-5-1/26-31 1. Erganzung
Datum 21.05.2026
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung 21.05.2026 beschliel’end
Ortsbeirat Bauschheim 28.05.2026 beschlussempfehlend
Naturschutzbeirat 10.06.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Ortsbeirat Bauschheim 20.08.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 27.08.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 10.09.2026 beschliel’end

Betreff:

DS-5/26-31 1. Erganzung Handlungsrahmen fur Photovoltaik-Freiflachenpotenziale
Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch
BauGB

Anderungsantrag der Fraktion WsR vom 21.05.2026

Antragstext:
Von den in Anlage 1 in Erwagung gezogenen Gebieten sollen lediglich die orangen

eingezeichneten Grundstlicke zwischen Bahn und neuem Friedhof fur Freiflachen-PV
zugelassen werden. Fur dieses Gebiet wird entsprechendes Baurecht geschaffen.

Begriindung:
Erfolgt mundlich.

Joachim Walczuch
Fraktionsvorsitzender
WsR-Fraktion
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EINGANG

09.06.2026 russelsheim
Fachbereich Zentrales am maln
Gremienbiiro
Anderungsantrag
der Fraktion CDU/FDP
DS-5-2/26-31 1. Erganzung
Datum 09.06.2026
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Naturschutzbeirat 10.06.2026
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Ortsbeirat Bauschheim 20.08.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 27.08.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 01.09.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 10.09.2026 beschlielRend

Betreff:

Handlungsrahmen fur Photovoltaik-Freiflachenpotenziale

Stadtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch
BauGB

Anderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026

Antragstext:
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geandert:

1. Die Drucksache wird an den Magistrat zurtickverwiesen.

2. Der Magistrat wird aufgefordert die Drucksache dahin zu Uberarbeiten, dass
folgende Aspekte berticksichtigt werden:

a. Vorrang versiegelter und vorgenutzter Flachen

Photovoltaik ist im Stadtgebiet vorrangig auf bereits versiegelten und/oder
vorgenutzten Flachen vorzusehen. Die Nutzung auf bisher unversiegelten
Freiflachen ist nachrangig und kommt nur in Ausnahmefallen in Betracht.

b. Im Rahmen der Neuerstellung der Drucksache wird die Expertise der
Stadtwerke einbezogen um die Thematik der Stromeinspeisung zu bewerten

c. In der Drucksache werden keine expliziten Flachen ausgewiesen

Begriindung:
Die Stadt Russelsheim unterstiutzt den Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei sollte jedoch

der Grundsatz gelten, dass Photovoltaik vorrangig auf bereits versiegelten oder vorgenutzten
Flachen realisiert wird. Die Inanspruchnahme bislang unversiegelter Freiflachen sollte nur in
begrindeten Ausnahmeféallen erfolgen, um Nutzungskonflikte mit Landwirtschaft,
Naturschutz und stadtklimatischen Belangen zu vermeiden.
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Daruber hinaus ist fur die Bewertung potenzieller Standorte die Leistungsfahigkeit der
Stromnetzinfrastruktur von wesentlicher Bedeutung. Daher sollen die Stadtwerke in die
Uberarbeitung der Drucksache einbezogen werden, um die Mdglichkeiten der
Stromeinspeisung fachlich zu bewerten.

Auf die Ausweisung konkreter Flachen sollte verzichtet werden. Stattdessen sollen
allgemeine Bewertungs- und Entscheidungskriterien festgelegt werden, damit zukunftige
Vorhaben transparent und ohne Vorfestlegung einzelner Standorte gepruft werden kdnnen.

Markus Johannes Jagla
Fraktionsvorsitzender
CDU/FDP Fraktion
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russelsheim

am main

Vorlage an die Drucksache
Stadtverordnetenversammlung _ 5ffentlich -

DS-46/26-31

Datum 07.05.2026

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Magistrat 19.05.2026 beschlieltend
Kultur-, Schul- und Sportausschuss 10.06.2026 zur Kenntnis
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss 16.06.2026 zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026 zur Kenntnis
Betreff:

Grundschule Hasengrund, Brandschaden
hier: Budgeterhohung

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Kenntnis-
nahme zu.

Kenntnisnahme:
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt folgendes zur Kenntnis:

1. Die Gesamtkosten fur die Wiederherstellung, fur die Interims-Containeranlage (IM03), fur
die Anpassungen und Modernisierungen sowie flr die nicht vorhersehbare erforderliche
Schadstoffsanierung betragen abschlielend rund 6,1 Mio. Euro.

2. Fir die Gesamtmalinahme waren 5,3 Mio. Euro (Haushalte 2023/2024/2025) veran-
schlagt.

3. Furden Entwurf des Haushaltsplanes 2026 mussen daher fir das Projekt ,Brandschaden
Grundschule Hasengrund“ noch weitere 800.000 Euro veranschlagt werden.

Begriindung:
Ziel
Bereitstellung im Haushaltsplan 2026 der zusatzlich erforderlich gewordenen Mittel, um die

im Projektverlauf durch unvorhergesehene und nicht planbare Umstande eingetretenen Mal3-
nahmen zu finanzieren.

Ausgangslage

Am 11.07.2022 ereignete sich gegen 15:40 Uhr an der Grundschule Hasengrund ein Brand.
Der Brandherd befand sich im untersten der drei Geschosse. Durch das Rauchgas wurde
das gesamte Gebaude kontaminiert. So wurden die komplette Entkernung des betroffenen
Geschosses, eine Dekontamination weiterer Bereiche der Schule sowie umfangreiche Reini-
gungsarbeiten im gesamten Schulgebaude erforderlich, die bis zu den Osterferien des Schul-
jahrs 2025/2026 durchgefuhrt worden sind.
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Damit die Schule schnellstmdglich das gesamte Gebaude wieder nutzen konnte, sind mit
dem Beschluss (DS-455/21-26) der Stadtverordnetenversammlung folgende Malinahmen be-
schlossen worden:

- Komplette Entkernung des Untergeschosses
- Neuaufbau des gesamten Untergeschosses inklusive aller technischen Einrichtungen
und Infrastruktur
- Durch den Nutzungsausfall des Untergeschosses wurden folgende Interimsmaflinahmen
erforderlich, um den Schulbetrieb der Grundschule Hasengrund zu gewahrleisten:
1. Umzug von vier Klassen der Grundschule Hasengrund in das erste Obergeschoss
des Interim | (ehemals Sophie-Opel-Schule)
2. Umzug von 6 Klassen- und 2 Differenzierungsrdumen der Grundschule Hasengrund
in das fur die Baumalinahme notwendige, neu zu errichtende Interim IM03

Daruber hinaus sind weitere Modernisierungsmalinahmen und Anpassungen im Bestand be-
schlossen worden. Dazu zahlen:

- Modernisierung / Sanierung der Toilettenanlagen
- Nachrusten einer Luftungsanlage fur die Lehrkiche
- Neubau eines Personenaufzugs zur Herstellung der Barrierefreiheit im Gebaude

Beschlusshistorie

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.08.2023 die DS-455/21-26 (Grundschule Ha-
sengrund, Brandschaden, hier: Sachstandsbericht und weitere Vorgehensweise / Delegation
der Vergabebefugnis an den Magistrat fur die Containeranlage) beschlossen.

Gesetzliche Grundlage

Die besondere Dringlichkeit der vorgenannten MalRnahmen ergibt sich aus der Verpflichtung
der Stadt Russelsheim am Main als Schultrager, einen ordnungsgemafien Unterrichtsbetrieb
aufrecht zu erhalten. Dafur sind die erforderlichen Raumlichkeiten im Hauptgebaude wieder
herzustellen und die zusatzlichen Ma3lhahmen umzusetzen.

Ursachen

Wahrend der Projektumsetzung in der Leistungsphase 8 (Objekt- und Bautberwachung) sind

zusatzliche Malinahmen erforderlich geworden. Dazu zahlen:

- Die Schadstoffsanierung der beiden Treppenhauskerne

- Die Sanierung schadstoffhaltiger Deckenplatten (Ruckbau- und Wiederherstellung der
Abhangdecke) im gesamten Erd- und ersten Obergeschoss

Verschiedene Anlasse haben zur Verlangerung der Bauzeit gefuhrt, durch die zusatzliche

Kosten bzw. Mehrkosten im Projekt entstanden:

- Anpassung der Inbetriebnahme der Interims-Containeranlage (IM03)

- Wiederholung von Ausschreibungen und Vergaben z. B. bei den Rohbauarbeiten der Auf-
zuganlage infolge einer Auftragnehmer-Insolvenz als auch der Installation der Techni-
schen Ausrustung in der Containeranlage

- Treppenhauskerne - siehe oben -

- Aus- und Einbau der Deckenplatten - siehe oben -

- Schadstoffsanierung UG - siehe oben -

- Anpassungen im Bauablauf zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung
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Zusatzliche Leistungen:

Daruber hinaus ist die Schadstoffsanierung des Untergeschosses (UG) umfangreicher aus-
gefallen, als urspringlich bewertet und kalkuliert. Zudem sind verschiede Untersuchungen
zur Findung der wirtschaftlichsten Sanierungslésung, Anpassungen von Konstruktionen und
weitere Leistungen erforderlich geworden.

Kosten/Folgekosten

Projektbudget 5.300.000 € brutto

Ursprungliche Projektkosten ohne unvorhersehbare Mehrkosten 5.194.000 € brutto
Erhéhung des Projektbudgets mit folgenden Mehrkosten:

Treppenhauser (Schadstoffsanierung) 235.000 € brutto

Aus- und Wiedereinbau von Deckenplatten 505.000 € brutto

Bauzeitenverlangerungen 69.000 € brutto

Zusatzliche Leistungen 97.000 € brutto

Summe Mehrbedarf: 906.000 € brutto

Neues Gesamtprojektbudget 6.100.000 € brutto

Finanzierung/Fordermittel

Im Haushalt 2023-2025 stehen insgesamt 5,3 Mio. Euro bei der Investitionsnr. 03012117AK
fur die Mallnahme zur Verfugung. Weitere 800.000 Euro werden fur den Haushaltsplan-Ent-
wurf 2026 angemeldet (Gesamtbudget 6,1 Mio. Euro).

Die Kostenlbernahme durch die Versicherung wird erst nach Abschluss der BaumalRnahme
(alle Schlussrechnungen) feststehen. Derzeit sind noch Schlussrechnungen offen bzw. in Be-
arbeitung.

Russelsheim am Main, 19.05.2026

Patrick Burghardt
Oberburgermeister
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russelsheim

am main

Vorlage an die Drucksache
Stadtverordnetenversammlung _ 5ffentlich -

DS-52/26-31

Datum 11.05.2026

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Magistrat 02.06.2026 beschliel3end
Schulkommission 03.06.2026 beschlussempfehlend
Kultur-, Schul- und Sportausschuss 10.06.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 16.06.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026 beschliel3end

Betreff:

Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubau
hier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2

Der Magistrat beschlief3t den Entwurf der Beschlussvorlage zur Weiterleitung an die Stadt-
verordnetenversammlung.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt folgendes zur Kenntnis:

1.

Die Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2) fur die Umsetzung der MalRnhahme ist
abgeschlossen und wurde vom Architekturbtiro Loewer + Partner aus Darmstadt
vorgelegt.

Die Umsetzung der MalRnahme ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen, wobei der
zweite Bauabschnitt in zwei oder auch drei Teilabschnitten zur Reduzierung der
jahrlichen Belastung des stadtischen Haushalts bei der Umsetzung, realisiert werden
kann. Dies fuhrt insgesamt jedoch zu einer Bauzeitverlangerung und Kostensteigerung
durch Baupreisentwicklung sowie einer langeren Projektlaufzeit.

Zur Sicherstellung des  Schulbetriecbs werden wahrend der Bauzeit
Interimsmalnahmen erforderlich, die teilweise bereits umgesetzt wurden.

Die Schatzung der Kosten des Architekturburos Loewer + Partner fir den Teilabbruch
der Bestandsgebadude sowie den Neubau der Max-Planck-Schule, endet mit
Gesamtkosten in Hohe von rund 167 Mio. Euro inklusive Risikozuschlag.

Die Malknahme wurde 2022 begonnen und ist daher im Rahmen der vorlaufigen Haus-
haltsfuhrung nach § 99 HGO zulassig.

B. Beschlussvorschlag
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Die Stadtverordnetenversammlung beschlieft:

1. Die MalBnahme ,Teilabbruch und Neubau der Max-Planck-Schule“ wird auf Grundlage
der vorliegenden Vorentwurfsplanung umgesetzt (Bauabschnitt 1 und Bauabschnitt 2).

2. Der Bauabschnitt 1 wird mit den weiteren Planungs- und Bauphasen sofort begonnen.

3. Der Bauabschnitt 2 wird in Abhangigkeit des stadtischen Haushalts der Stadt
Russelsheim am Main umgesetzt. Die zeitliche Festlegung erfolgt mit dem
Haushaltsbeschluss 2027.

4. Die Planungsleistungen bis einschliel3lich Leistungsphase 3 werden fur beide
Bauabschnitte umgehend gemeinsam erbracht, um ein gesamtheitliches
Planungskonzept sicherzustellen.

5. Das Gesamtbudget fur die Mallnahme wird auf 167 Mio. EUR festgelegt.

6. Die erforderlichen Finanzmittel werden entsprechend dem Planungs- und Baufortschritt
in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

Begriindung:

Ziel:

Sicherstellung ausreichender raumlicher Kapazitaten an der Max-Planck-Schule als
,0zUgiges Gymnasium mit temporarer Mehrklassenbildung“ (6 plus-ziugiges Gymnasium).
Aufgrund steigender Zahlen schulpflichtiger Kinder in der Stadt Risselsheim am Main ist es
dringend erforderlich, an der Max-Planck-Schule genlgend gymnasiale Schulplatze
vorzuhalten um bei entsprechendem Elternwahlverhalten temporare Mehrklassenbildungen
zu ermoglichen und bis zu sieben Zige im Jahrgang 5 aufzunehmen.

Dartber hinaus sollen durch die bauliche Weiterentwicklung des Schulstandorts die
raumlichen Voraussetzungen flr einen zukunftsfahigen Schulbetrieb mit zeitgemalien
Unterrichtsformen, Differenzierungsmaoglichkeiten sowie den Anforderungen an Inklusion und
Digitalisierung geschaffen werden.

Ausgangslage

Die Max-Planck-Schule weist ein erhebliches Defizit an Raumlichkeiten auf. Statik,
Brandschutz und Fluchtwege entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die
gesamten haustechnische Anlagen—sind abgangig. Inklusions- und Digitalisierungs-
anforderungen konnen in der bestehenden Schule aktuell nicht abgebildet werden. Deshalb
sind zur Sicherstellung des Schulbetriebs bereits zwei Interimscontaineranlagen errichtet
worden.

Planungsgrundlage war zunachst, alle Bedarfe und Anforderungen zur Umsetzung von
zeitgemalen schulpadagogischen Konzepten zu berlcksichtigen. Basierend hierauf wurde
versucht, Einsparpotentiale in allen Bereichen des Projekts bei Aufrechterhaltung der
Funktionalitat des Schulbetriebs zu identifizieren. Ohne gréliere Kompromisse eingehen zu
mussen, konnte Uber effektive Raum- und Flachenplanungen eine Reduktion der Nutzflache
(NF) von 2.123 m? bei der Projektentwicklung realisiert werden. Diese basiert auf der
Gesamtnutzflache der Machbarkeitsstudie von ca. 11.667 m? NF und der optimierten
Vorentwurfsplanung als Ergebnis aus Leistungsphase 2 mit ca. 9.544 m? NF. Dadurch konnte
eine Kosteneinsparung in Héhe von rund 37,1 Mio. Euro gegenuber der Machbarkeitsstudie
erzielt werden.
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In der Machbarkeitsstudie wurde erlautert, dass eine Sanierung der Schule nicht umsetzbar
und wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Daher wurden Teilabbruch und Neubau der Schule von
der Stadtverordnetenversammlung beschlossen (DS-Nr. 478/21-26).

Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickelte Planungsvariante wurde als Grundlage
fur das europaweite Vergabeverfahren zur Beauftragung der Planungsleistungen
herangezogen.

Beschlusshistorie

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 16.11.2023 mit der DS-478/21-26 (Max-Planck-
Schule, Umsetzung raumliche Erweiterung / Abarbeitung Sanierungsstau und
Interimsmalnahme; hier: weitere Vorgehensweise Grundlage Planung) wurden unter
Beschlussziffer 1 den Teilabbruch und Neubau der Schule fur die Planungsaufgabe
beschlossen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 03.04.2025 mit der DS-726/21-26 (Max-Planck-
Schule, Teilabbruch und Neubau; hier: Vergabe von Planungsleistungen) die Vergabe fur die
Planungsleistungen (Objektplanung, Technische Gebaudeausristung, Freianlagenplanung,
Tragwerksplanung) beschlossen.

Planungsstand / MaBnahmenbeschreibung

Im Rahmen der o.g. Machbarkeitsstudie aus 2022/2023 wurden die stadtebaulichen
Rahmenbedingungen, ein schnellstmdglicher Bauablauf sowie die Beteiligung aller
Fachabteilungen der Stadt Russelsheim am Main zusammengetragen. Die grundsatzliche
Eignung der Liegenschaft flr die Umsetzung der Mallnahme wurde Utberpruft.

Abweichend von der konzeptionellen Planungsvariante wurde die Gebaudekonfiguration im
Rahmen der Vorplanung weiterentwickelt. Durch die veranderte Anordnung und Platzierung
der Baukorper konnten der Flachenverbrauch reduziert und die Flacheneffizienz erhéht
werden. Hierdurch entstehen groRere zusammenhangende Frei- und Aufenthaltsflachen zur
Gestaltung von Pausen-, Bewegungs- und Grinbereichen.

Durch die veranderten Baukorper, mit weniger wahrnehmbarer Baumasse zur Stral3e hin, ist
das Einfiigen in die Umgebungsbebauung deutlich besser zu gestalten.

Die Malinahme muss in mindestens zwei Bauabschnitten umgesetzt werden, da sonst noch
mehr Ausweichcontainer errichtet werden mussen, fur die der Platz fehlt.

Bauabschnitt 1

Im ersten Bauabschnitt erfolgen der Rickbau des Bauteils E sowie die Errichtung des
ndrdlichen Neubaus fur die naturwissenschaftlichen Fachbereiche (Physik, Chemie, Biologie)
sowie fur Musik, Kunst, Informatik und Robotik. Auch besondere schulische Nutzungen, wie
die bisher vorhandenen Bereiche Sternwarte und Zoologie, sollen in diesem Gebaudeteil
berucksichtigt werden.

Zuvor werden die fur den Schulbetrieb erforderlichen zusatzlichen Interimsflachen
hergestellt.

Bauabschnitt 2

Der zweite Bauabschnitt umfasst den Riuckbau der Bestandsgebaude A, B und C sowie der
ehemaligen Hausverwalterwohnung und des Lehrertrakts. In diesem Bereich wird
anschlie3end der sudliche Neubau mit allgemeinen Unterrichtsrdumen, Clusterbereichen und
Verwaltung errichtet.
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Insgesamt sind 48 Klassenraume in mehreren Clustereinheiten vorgesehen. Jedes Cluster
bildet dabei einen Jahrgang ab und umfasst neben den Klassenraumen jeweils einen
Differenzierungsraum, einen Marktplatzbereich sowie einen erganzenden Gruppen- bzw.
Stutzpunktbereich.

Beide Neubauten werden durch eine Uberdachte Wegeverbindung miteinander verbunden,
um die funktionale ErschlieBung des Schulstandorts witterungsgeschutzt sicherzustellen.

Freianlagen
Die Aulenanlagen der Max-Planck-Schule werden im Zuge der Gesamtmalinhahme neu

geordnet und an die funktionalen Anforderungen des Schulstandorts angepasst. Vorgesehen
ist eine bedarfsgerechte Gestaltung von Aufenthalts-, Bewegungs- und Grunflachen fir den
Schulbetrieb.

Zwischen den Bestands- und Neubauten entstehen gegliederte Aulienbereiche mit
unterschiedlichen Nutzungsangeboten fur Aufenthalt und Bewegung. Bestehende
Grlnstrukturen werden, soweit mdglich, in das Gesamtkonzept einbezogen.

Energiekonzept

Far die Warmeversorgung der Max-Planck-Schule ist nach derzeitigem Planungsstand ein
bivalentes Versorgungssystem vorgesehen, das eine Warmepumpe mit dem bestehenden
Blockheizkraftwerk sowie einem Gas-Brennwertgerat kombiniert.

Die Warmepumpe tbernimmt dabei vorrangig die Grundlastversorgung und unterstitzt die
Einhaltung der gesetzlich geforderten Anteile erneuerbarer Energien.

Barrierefreiheit und Inklusion

Im Rahmen der Gesamtmalnahme wird eine barrierefreie bauliche Ausgestaltung des
Neubaus vorgesehen. Ziel ist es, die baulichen Voraussetzungen fir eine zeitgemafie und
barrierefreie Nutzung des Schulstandorts zu schaffen und Aspekte inklusiver Lern- und
Raumkonzepte zu berucksichtigen.

Hierzu gehdren insbesondere barrierefrei erreichbare Gebaudezugange, Aufzugsanlagen,
entsprechend ausgestattete Sanitarbereiche sowie eine raumliche Struktur, die eine flexible
und differenzierte Nutzung im Schulalltag ermoglicht.

Die Planung orientiert sich dabei an den geltenden Anforderungen an Barrierefreiheit und
berucksichtigt dariber hinaus Aspekte inklusiver Beschulung.

Weitere Bauabschnittsbildungen von Bauabschnitt 2 mdglich

Um die jahrliche Belastung des stadtischen Haushalts wahrend der baulichen Umsetzung zu
reduzieren, konnen durch weitere Bauabschnittsbildungen der drei Baukdrper des
Bauabschnitts 2 die Investitionskosten Uber einen langeren Zeitraum verteilt werden, ohne
die grundsatzliche Zielsetzung der Gesamtmalihahme zu verandern.

Die Planung und Umsetzung des zweiten Bauabschnitts kann entweder in zwei Abschnitten
(BA 2a + BA 2b zusammen, danach BA 2c) oder drei Abschnitten (BA 2a, BA 2b und BA 2c
jeweils nacheinander) erfolgen.

Dies hat zur Folge, dass die GesamtmalRnahme erst spater fertiggestellt sein wird. Die Kosten
sind nach derzeitigen Kostenentwicklungsprognosen etwa gleich hoch, da durch einen
veranderten Bauablauf teilweise weniger Interimsanlagen bendtigt werden beziehungsweise
frher wieder ruckgebaut werden konnen, die Herstellkosten jedoch in den weiteren Jahren
gemal Baupreisindizes flr Bauwerke steigen werden.
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Termine

Der grobe Rahmenterminplan stellt einen vorlaufigen Terminplan dar und kann sich im
Weiteren Planungs- und Projektverlauf, insbesondere im Zuge der Genehmigungs-, Vergabe-
und Bauprozesse, noch erheblich verandern.

Bauabschnitt 1 (Fachklassentrakt):
Weiterfuhrung der Planung mit Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung): Sommer 2026
Ausflhrungszeitraum: ca. 2027 - 2030

Bauabschnitt 2 (Unterrichtsraume und Verwaltung)

Der Bauabschnitt 2 wird im Rahmen der Gesamtplanung bis einschlieBlich der
Leistungsphase 3 weiterbearbeitet. Die daran anschlieRende Umsetzung erfolgt vorbehaltlich
der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel.

Ausflhrungszeitraum: ca. 2030 — 2033

- oder —

Bauabschnitt 2 (mit weitere Bauabschnittsbildungen):
BA 2a

Voraussichtliche Bauzeit: ca. 2 Jahre ohne Planung
BA 2b

Voraussichtliche Bauzeit: ca. 2 Jahre ohne Planung
BA 2c

Voraussichtliche Bauzeit: ca. 2 Jahre ohne Planung

Kosten / Folgekosten
Die Schatzung der Kosten durch das Architekturburo Loewer + Partner fur Teilabbruch und
Neubau der MPS belauft sich auf rund 167 Mio. Euro inklusive eines Risikozuschlags.

Kostenschatzung In Mio. Euro
ohne Unterteilung BA1+BA2 BA 1 BA 2
des zweiten Bauabschnitts

KG | Herrichten und Erschliel3en 15,18 8,13 7,05
200
KG | Baukonstruktion 56,56 21,65 34,92
300
KG | Technische Anlagen 26,88 12,96 13,92
400
KG | Aullenanlagen 6,44 1,80 4,64
500
KG | Ausstattung 6,65 2,90 3,75
600 | (Festeinbauten, lose Méblierung + IT)
KG | Baunebenkosten 26,68 10,14 16,54
700 | (Planungs-, Beratungs- und Verwaltungskosten)

Budget - Summe der Kostengruppen - 138,39 57,58 80,82

200-700

zzgl. Allg. Risikozuschlag ca. 10 % 13,84 5,76 8,08

zzgl. Zuschlag fur das Risiko aus 15,05 2,76 12,28

Baupreisindexsteigerungen bis zum

voraussichtlichen Ausfuhrungsbeginn

(Baupreisindex ca. 0,8 % je Quartal)

Geschitztes Gesamtbudget

fur Teilabbruch + Neubau 167,28 66,10 101,18
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Die Gesamtkosten stellen sich je nach Unterteilung des Bauabschnitts 2 wie folgt dar:

Gesamtkosten BA 1 BA 2
BA1+BA?2 167,28 Mio. Euro 66,10 Mio. Euro 101,18 Mio. Euro
BA1+BA2inzwei | 166,07 Mio. Euro 64,15 Mio. Euro 101,92 Mio. Euro
Abschnitten
BA 1 + BA 2 in drei 169,02 Mio. Euro 64,18 Mio. Euro 104,84 Mio. Euro
Abschnitten

Die dargestellten Kostenkennwerte basieren auf der Kostenschatzung zum aktuellen
Planungsstand — Abschuss der Leistungsphase 2 und dienen der groben Orientierung Uber
die erforderlichen Projektmittel. Bedarfsanpassungen im weiteren Planungs- und Bauprozess
sowie Veranderungen des Baupreisindizes haben Auswirkungen auf die Gesamtkosten.

Folgekostenschatzung siehe gesonderte Anlage.

Finanzierung/Fordermittel

Im Haushaltsplanentwurf flr das Jahr 2026 sind unter der Investitionsnummer 03032300AN
(Sachkonto 0530110) Planungskosten in Hoéhe von 2.400.000 EUR enthalten. Weitere Mittel
sind im Haushaltsplanentwurf 2027 in Hohe von 7.000.000 EUR und 2028 in Hohe von
9.000.000 EUR enthalten. Fur das Jahr 2029 ff werden die Mittel entsprechend beantragt.
Das Gesamtbudget von 167 Mio. EUR wird entsprechend angemeldet.

Die Malinahme wurde 2022 begonnen und ist daher im Rahmen der vorlaufigen Haushalts-
fuhrung nach § 99 HGO zulassig.

Eventuelle Fordermittel sind noch in Klarung.

Auswirkung auf Dritte
Wahrend der Ausflhrungszeit wird es zu Einschrankungen bezlglich der Nutzung von
Gebauden, Funktionsbereichen und Aul3enbereichen kommen.

Dariber hinaus kann es im Zuge der Baustellenanlieferung zu temporaren
Beeintrachtigungen der Verkehrssituation im direkten Schulumfeld kommen.

Auswirkungen auf das Klima
Durch den Abbruch der Bestandsgebaude wird sogenannte graue Energie vernichtet, was
zunachst einen negativen Einfluss auf das Klima hat.

Die neu zu errichtendem Gebaude werden jedoch energetisch deutlich effizienter sein, als
der derzeitige Bestand, wodurch ein Einsparpotenzial fur Warmenergie entsteht.

Zusatzlich tragt der verstarkte Einsatz erneuerbarer Energien zu einer verbesserten CO,-
Bilanz bei. Dadurch kann der anfanglich negative Klimaeffekt des Abrisses Uber die Lebens-
dauer der Neubauten hinweg ausgeglichen und langfristig sogar positiv beeinflusst werden.
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Anlagen:
Anlage 1: Planungsvarianten

Anlage 2: Grundrisse und Ansichten
Anlage 3: Bauablauf und Bauabschnittsbildung
Anlage 4: Folgekostenschatzung

Russelsheim am Main, 02.06.2026

Patrick Burghardt
Oberblrgermeister
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Anlage 1: Planungsvarianten

Weiterentwicklung der Planung von der
Machbarkeitsstudie zur Vorentwurfsplanung (LPH 2)

Konzeptionelle Planungsvariante aus Ergebnis der Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2)
der Machbarkeitsstudie

(Grundlage DS-Nr. 478/21-26)
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Anlage 1: Planungsvarianten

Planungsvariante Vorentwurfsplanung
(Machbarkeitsstudie) (Leistungsphase 2)
3.605 m? 3.212 m?
Reduzierung der M
Nutzflache (NF)
ca.2.123 m?
8.062 m? 6.332 m?
ca. 11.667 m? (NF) ca. 9.544 m? (NF)
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten

Aktueller Planungsstand — Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2)
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten

1 1 1 1 1 1 = .
auabschnitt 1 — Fac assentrakt Grundriss ergescnoss
W 18 19 100 . 192 .
1 i i i i
—t I e T e N et —————— ——————— —4
— 1A= ot — —t—— —t—— A
| i 9 | i
i i '
] |
) i
fl : :
4 pm i o~ { .
N “ i E i E
) i
| ¥ | |
e i
Il : e ~| ,
' P4 1 '
14— 1s- ! ----------------- b—n 2 - —8
il ! : v pre——
g . .t ! EE==INIITIIIII
| ' : !
1¢ - f "
{l |
| Banmhng Wfoomatk
I 1l
|545 107 2 275 4
= 1.27°
o <
g E
b | k|
. 745 b 300 12,20 300 745 " I
1 1 1 1 1 |
o
3y 132 3" 14 1" 10 " u Il
1 1 I ] | L3 w
— 16— = — ot ] — Bl 1 - —
' i = i h ! 2
i i i
=< : VN R Y | |8
I“ | | - “ p. ! N
' 1 Y £ !
! L B 1€~ :
\S Bkl : é L ‘ J NGF: 1756 v i
¥ [ = | ; e el S — :
i £ — T t !
i &) | Co— i
i b i = — !
Il ‘ olof ol o fois ;
o '
— -l - - - —mmm e m - —————— - - - -~~~ - - T R e ~ 1 - !
I“ Ji . o 74 Socruin !
g ocl i — 5 e i
E 1 q ;
! ks I N |
+— #H-fH--—--— el - - P T =TT - - - — 41 1F—
= = -
E e | ! i | i i
&= A7 18 18 )0 " 142
=
2
: ' |
o i ™\ I
E a o |
]
! |
125 ] 11.27° r |!
11.25 ssfllles 275 25 107 aslllss
E 1l
- — = - SE—— ,,
b
X 745 L 300 10,68 . 300 745 N
g g | 1 t t 1 t 1
i 14 I
G o = 4— ————————————————— —tK w W " 10 uw 12
I : : . " . i j
‘ I £
= rEe ] g H " i \ |
I S 4 7 i 1 ‘ ! ! |
= i — i - \ h '
g === i i S e =t I |
~ o e ' H T H
Il = = i T R S — er— LE
i | o ' e waw]
/ ' l | R~ | ]
| 8 | '
— — — | - | |
— 1% S—" Rt e ! -4 ] 1 1)
i i | i i i
i 12 13 14 1ls 1% A 18 = I = = i o o i T : "8
P l' S
g = © d1 i
! 33,80 4 545 | 32.13° | = ! '
+ + i i 2 =
i i i
1.0G 1:200 SENOR . | | R : = _ = = S 0 Y — N ..
i
| : oemrett
i
| |
15010145 707° 275 & 15 97y 15, S 275 \.,25 707 4sBll15
1127 973 127
= o o g
& 84 2
of =R b
Sacis
FC—
.
! [ —
745 o300 12.20 b 300 7.45 " 555
1 1 1 1 1
ol
" 3" 143 3" 1 " il Tttt |
! 1 i w i i i WoF T _2‘:‘ = al
5 16 -6 i 10 & ] . e e ——— W —+0
° i | E
S ; ; A ‘ | } e !
| | | X ' ' ' <
' - i - ! ! o
! : : A i i
2 e : S =— -- - —tE
= [ —— ® | » Lerfoen o
& 5 | e :
2l ! v 2
& | o s
- ! i i fae
|
! _q_ [
4. i A S =
r i 1
& i 1 i
g = e ' |
3 ] g | |
o 1 !
— Ll i Ml — 0 —— T/ e " e e o
ol ey ! © =
2 i | i B | | |
17 1 19 1he EL ] 12
P
& e
o]
g Pk :
=) i o
i
125 1
15, 15 1125 15 Blas 27 asflll15
©
- 1™ - e — = - — — - — - - -~~~ m—— -t
°
- 1
g o i
= |
|
|
.~ 1% R e -- K
,,, Coure Chamia Sarumin
N EC— e —
N ey L2 _men ]
|
— 1*® - —tL
. .
= i
1 | ' v | 1 |
. W Bauabschnitt 1 — Fachklassentrakt Grundriss 2. Obergeschoss
ik 33.60 1 545 }

2.0G 1:200
Seite 4 von 17
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten

Bauabschnitt 2 — Unterrichtsrdume und Verwaltung Grundriss 1. Obergeschoss

745 & 3,00 X 10.68% I 3,00 ¥ 745

1 4| 1 1 1
29 24 295 290 27 218
i i ° i i
— 24 e e e e e e e e G e TR — —— aa P =F
o)
3
:
% .- - 28
g | 3 |||
1 . |
R 26- | ---------------------------------- --- -t -2¢
I |||
ill |||
Il
§ 15]] 45|5 2
' |
I |
] 1
PR || | S G ——  —— ___ R e — -20
-l : |
2 | g Ili
; g |
T 2¢ iz g¥ e 2
e (Nl 2|
T | k
" =t | osies &
g — 1
7 [l -
' =
e SN
[ =) | £ 2
+— 2 -—k- = — — e e — == o
vy L. , E R i
2 i I.' U ke s 24 b 2
| . 3
e ] @
—4 . 1
2
"
52 &
2
C
22~ TV 22
& 2
= g
t 745 - 300 . 12,20 - 300 ; 745
21 22 2 24 28
i i ° i
t— 2w — — — =y
| ‘v r :
|
I | E 7
| ! | ==a T
"I ! ! ' .\...
[ | pie— & ' m!igﬂ!‘
g = | MES=l BoN Y S | e B ]
| i -
B e e -
. |
| J
- 2e- —_— - s == R ‘
| | T
"“- ) |
154 0 15 4 15 1,28 | 745 | 300 | 10.68° L 300 | 745 L
! 127 o 1 1125 | ! ! !
ik, ;I i T = e
—~ ¥ o | EE =
i ! I ||
[l : 1l | I :
]
b :
@ =
E .
3
= = -
! 3380 1L 530 + 32.28° b
1. 0G 1:200

Seite 7 von 17



Anlage 2: Grundrisse & Ansichten
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten
Bauabschnitt 1 — Fachklassentrakt Schnitte (2-2, 3-3, B-B)
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten
r T & v r oy Bauabschnitt 1 — Fachklassentrakt Ansicht Nord und Ost
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten
f oo Bauabschnitt 1 — Fachklassentrakt Ansicht Stid und West
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten

Bauabschnitt 2 — Unterrichtsraume und Verwaltung Ansichten Nord und Ost
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Anlage 2: Grundrisse & Ansichten

Bauabschnitt 2 — Unterrichtsraume und Verwaltung Ansichten Std und West
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Anlage 3: Bauablauf und Bauabschnittsbildung

Bauabschnitt 1 — Fachklassentrakt

Bauabschnitt 2 — Unterrichtsraume und Verwaltung

Ruckbau (gelb):
Bestandsgebaude Trakt E

Neubau (rot):
Fachklassentrakt

Ruckbau (gelb): Bauteile
A—-C inkl. Lehrertrakt

Neubau (rot):
Unterrichtsrdume +
Verwaltung

HaRlocher Strae
Rickbau Bauteil E Neubau Fachklassentrakt Rickbau Bauteil A-C inkl. Neubau Unterrichtsraume
Lehrertrakt + Verwaltung

BA1

vorher - nachher

BA 2

vorher - nachhe

Loewer + Partner
Ablauf der Bauabschnitte
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Anlage 3: Bauablauf und Bauabschnittsbildung

Mogliche Unterteilung des Bauabschnitts 2 (Unterrichtsraume und Verwaltung)

Variante 1
BA 2 a+b+c gemeinsam
(Ergebnis LP2)

BA 1

ca.2027 - 2030

Fachklassentrakt

BA 2

ca.2030 - 2033

Unterricht & Verwaltung

167,28 Mio. Euro ,166’07 Mio. Euro

Kostenrahmen (je nach Umsetzungsmodell)

BA 1

ca. 2027 - 2030

Variante 2

BA 2 atb gemeinsam, c danach

BA 2c

2033 - 2035

.

BA 2a+b

2030 - 2033

Variante 3
BA 2 getrenntin a,b,c

BA 1

ca.2027 - 2030

BA 2c

2035 - 2037

ca. 2 Jahre ohne Planung

L ]

BA 2a

2030 - 2033

ca. 2 Jahre ohne Planung

BA 2b

2033 - 2035

ca. 2 Jahre ohne Planung

169,02 Mio. Euro
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Anlage: 4

Russelsheim, den 20.04.2026

Fachbereich Gebaudewirtschaft
(Fachamt)
Folgekostenschatzung
flr Max-Planck-Schule - Teilabbruch & Neubau

l. Investitionskosten und Finanzierungsmittel

A. Kostenschéatzung / Kostenberechnung

(einschl. der voraussichtlichen bis zur Realisierung eintretenden Preissteigerungen sowie

der Kosten fiir vergebene Architekten- und Ingenieurleistungen)

KG 200-700 (Kostenschétzung)

Neubau

B. Finanzierungsmittel

1. Zuweisungen / Zuschusse von

Summe

2. Beitrage, Kostenerstattungen

(Erlauterungen:

3. Sonstige Einzahlungen

4. Zinsfreie oder zinsguinstige Kredite von*

5. Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt

* In der Regel Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds.

Summe

Euro

167.280.000

167.280.000

167.280.000

167.280.000



Heigl
Schreibmaschinentext
Anlage: 4


A. Einnahmen / Ersparnis

Il. Folgekosten pro Jahr

20.04.2026

Euro

6. Einnahmen / Ersparnisse insgesamt:

B. Aufwendungen

1. Personalaufwendungen®

Stellen Berufsbezeicﬁnung /Besol- Koscl,ter? je stelle Insgesamt
dungs- /Vergltungsgruppe jahrlich in€ Euro
a)
b)
c)
d)

2. Durchschnittliche Unterhaltungsaufwendungen

1,2 % der Herstellungskosten fiir Unterhaltung der Gebaude,

Grundstiicke und Betriebsanlagen

5 % der Anschaffungskosten fiir Unterhaltung
und Ersatzbeschaffung der Einrichtungsgegenstande

Zwischensumme:

* Anzusetzen sind in der Regel jeweils die zuletzt im Staatsanzeiger fiir das Land Hessen
bekanntgemachten Werte der Personalkostentabelle fiir Kostenberechnungen in der Verwaltung

(ohne Arbeitsplatzkosten) fir das
1. Jahr nachvollstandiger Inbetriebnahme.

2.007.360,00

332.100,00

2.339.460,00




Ubertrag:

3. Betriebs- und Energiekosten

a) Grundsteuer

b) Gebaudeversicherung

c) Wassergeld, Abwassergebiihren

d) Heizkosten (OI, Gas)
e) Kosten der Reinigung

f) Stromkosten

g) Sonstige Bewirtschaftungskosten

31.000,00
70.000,00
28.000,00
142.000,00
210.000,00
132.000,00

14.000,00

Sonstige Kosten (z. B. Fernsprechkosten,
Birobedarf, Blicher, Bekanntmachungskosten

4. usw.)

Schuldendienst/ Zinsaufwendungen

a) Zinsen flr Kredite vom Kreditmarkt 3,8 % der
erforderlichen Kreditaufnahmen gem. Nr. |. B. 5.

b) Zinsen flr zinsglinstige Kredite
4.

6. Abschreibungen

% gem. Nr. |. B.

gesonderte Ermittlung fiir Bau, Ausstattung und ggfl Sonstiges

gem .amtl. Abschreibungstabellen.

fiir Gebaude in der Regel 1,67 % = 60 Jahre Nutzungsdauer

7. Sonstige Aufwendungen

7. Ausgaben insgesamt:

Neubau

20.04.2026
Euro

2.339.460,00

627.000,00

3.178.320,00

2.788.000,00

8.932.780,00




C. Gegenuberstellung Euro Pro Jahr

1. Aufwendugen Max-Planck-Schule - Teilabbruch & Neubau 8.932.780,00

2. ./. Ertrage / Ersparnisse insgesamt 0

3. Folgekosten 8.932.780,00

4. Folgekosten ohne Schuldendienst 5.754.460,00
Aufgestellt:

Tzampaz, DIII/F5.2

(Sachbearbeiter, Fachamt) (Amts-/Fachbereichsleitung)

Gesehen:

(Fachbereich Finanzen)

Gesehen:

(Fachdezernent)



EINGANG

09.06.2026 russelsheim
Fachbereich Zentrales am maln
Gremienbiiro

Anderungsantrag
der Fraktion CDU/FDP
DS-52-1/26-31
Datum 09.06.2026

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Kultur-, Schul- und Sportausschuss 10.06.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 16.06.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026 beschliel’end

Betreff:

Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubau

hier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2
Anderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026

Antragstext:
Der Beschlussvorschlag wird die folgt geandert:

1. Der Magistrat wird beauftragt, vor Eintritt in die weitere Entwurfsplanung
(Leistungsphase 3) eine Uberarbeitete Planungsvariante vorzulegen, mit der eine
substanzielle Reduzierung der Investitionskosten erreicht wird.

Die Betrachtung soll insbesondere auch andere Standorte fir einen Neubau prufen (Fur
diesen Fall ist die Schulerbibliothek in die Planung mit aufzunehmen

Hierzu sind insbesondere folgende MaRnahmen zu prifen und der
Stadtverordnetenversammlung mit einer belastbaren Kosten-Nutzen-Analyse
vorzulegen:

a. Prufung alternativer Standorte

Es sind mogliche Alternativstandorte fur einen Neubau zu untersuchen.
Fir den Fall eines Standortwechsels ist die Unterbringung der Schilerbibliothek gesondert
darzustellen und zu bewerten.

b. Reduzierung der Bruttogrundflache und Optimierung der Raumprogramme

Das Raumprogramm ist hinsichtlich samtlicher Flachen kritisch zu Gberprifen.
Insbesondere sind die vorgesehenen Clusterflachen, Marktplatzbereiche,
Differenzierungsraume, Gruppenraume und sonstigen Aufenthaltsflachen auf ihre
tatsachliche Notwendigkeit bzw. Gro3e zu untersuchen. Ziel ist eine weitere Verringerung
der Nutzflache Uber die bereits erfolgte Reduzierung hinaus.

Die Positionierung der Lehrerzimmer ist dahin zu Uberarbeiten, dass eine Nahe zu den
naturwissenschaftlichen Raumen geschaffen wird.
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Die Abwagungen und Ergebnisse sind entsprechend vorzulegen.
c. Zusammenfiuhrung von Funktionen und Verzicht auf Doppelstrukturen

Es ist zu prufen, inwieweit Fachraume, Verwaltungsflachen, Besprechungsraume,
Aufenthaltsbereiche und sonstige Sondernutzungen mehrfach vorgesehen sind oder
gemeinsam genutzt werden kdnnen. Dabei soll insbesondere untersucht werden, ob die
funktionale Trennung in mehrere Baukorper wirtschaftlich sinnvoll ist oder durch
kompaktere Gebaudestrukturen Bau- und Betriebskosten reduziert werden kénnen. Die
Abwagungen und Ergebnisse sind entsprechend vorzulegen.

d. Viergeschossige Bauweise

Es ist zu untersuchen, ob durch zusatzliche Geschosse und kompaktere Baukdrper die
Gebaudegrundflache, Fassadenflache sowie die Anzahl der Fenster- und Dachelemente
reduziert werden konnen.

e. Vereinfachung der Architektur und Fassadengestaltung

Die Gebaude sind nach dem Grundsatz ,funktional vor reprasentativ® zu planen. Fassaden,
Dachformen, Uberdachungen, gestalterische Sonderlésungen sowie konstruktiv aufwendige
Bauteile sind auf ein wirtschaftliches Mindestmal} zurlickzufiihren. Ziel ist die Realisierung
eines robusten, langlebigen und wartungsarmen Schulgebaudes.

f. Priifung der vorgesehenen Lichthofe

Der Magistrat wird beauftragt, die geplanten Lichthéfe hinsichtlich ihrer funktionalen
Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit kritisch zu Gberprifen. Hierbei ist insbesondere
darzustellen, welche Auswirkungen die Lichthofe auf die Gebaudegeometrie, die
Bruttogrundflache, die Fassadenflachen sowie die Anzahl der erforderlichen Fenster- und
Fassadenelemente haben.

Es sind alternative Planungsvarianten vorzulegen, bei denen die Lichthdfe reduziert oder
entfallen, sofern hierdurch eine kompaktere Bauweise ermdglicht wird. Dabei sind die
Auswirkungen auf die Baukosten, die energetische Effizienz, die spateren Betriebs- und
Instandhaltungskosten sowie die Nutzungsqualitat gegenuberzustellen.

g. Uberpriifung des Energiekonzeptes auf Wirtschaftlichkeit und der
Ressourcennutzung

Der Magistrat wird beauftragt, das vorgesehene Versorgungssystem aus Warmepumpe,
Blockheizkraftwerk und Gas-Brennwertgerat hinsichtlich der Lebenszykluskosten, seiner
CO2-Bilanz und seiner Zukunftsfahigkeit zu bewerten.

Hierzu sind mindestens die folgenden Varianten vergleichend zu untersuchen:

Variante 1
Warmepumpe, bestehendes Blockheizkraftwerk mit Gas-Brennwertgerat

Variante 2
GroRwarmepumpen in Kombination mit Photovoltaik und Batteriespeicher
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Variante 3

Ein Nachhaltiges Gesamtkonzept auf Basis von
-Sole-Wasser-Warmepumpen
-Oberflachennaher Geothermie mit Erdsondenfeld
-Photovoltaikanlagen

-Batteriespeicher

-Betonkernaktivierung

-Warmertckgewinnung

-Intelligenter Gebaudeleittechnik

-Passiver Kiihlung

-Regenwassermanagement
-Grauwassernutzung

-Dachbegrinung und BiodiversitatsmalRnahmen

Hierbei sind insbesondere darzustellen:
-Investitionskosten

-Betriebs- und Wartungskosten
-Lebenszyklus Uber mindestens 40 Jahre
-CO2 Bilanzen

-Energieverbrauch
-Versorgungssicherheit

-Mdglichkeiten der sommerlichen Kihlung

Ziel ist es eine weitgehend fossilfreie und langfristige wirtschaftliche Energieversorgung
entsprechend dem Stand der Technik moderner Schulgebaude.

h. Fordermoglichkeiten

In der neu zu erstellenden Drucksache werden samtliche Fordermaoglichkeiten des Bundes,
des Landes Hessen sowie europaische Programme dazustellen.

Dies umfasst insbesondere Forderprogramme fur
-klimafreundliche Neubauten

-nachhaltige Schulgebaude

-Geothermie

-Warmepumpen

-Photovoltaikanlagen

-Batteriespeicher

-Klimaanpassungsmaflnahmen

-Nachhaltige Baustoffe

-Zertifizierungen nach QNG und DGNB

Die jeweils mdglichen Fordervolumina sind zu beziffern.
i. Durchfiihrung eines externen Value-Engineering-Verfahrens

Vor dem Abschluss der Entwurfsplanung ist durch ein unabhangiges externes Fachburo ein
Value-Engineering-Verfahren durchzufthren.

Dabei sollen samtliche wesentlichen Kostenpositionen des Projekts untersucht und
Einsparpotenziale identifiziert werden.

Ziel ist eine Reduzierung der Gesamtinvestitionskosten um mindestens 20 Prozent
gegenuber der aktuellen Kostenschatzung.
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Begriindung:
Mit einem Investitionsvolumen von rund 167 Mio. Euro handelt es sich um eines der grof3ten

Hochbauprojekte in der Geschichte der Stadt Risselsheim am Main. Aufgrund der zu
erwartenden Nutzungsdauer bis weit in die zweite Halfte dieses Jahrhunderts sind neben den
Herstellungskosten insbesondere die Lebenszykluskosten, die Energieeffizienz und die
langfristigen Auswirkungen auf den stadtischen Haushalt zu berucksichtigen.

Angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt kommt der Wirtschaftlichkeit und
Effizienz dieses Projekts eine besondere Bedeutung zu. Ziel muss es sein, nicht nur die
Investitionskosten, sondern auch die spateren Betriebs-, Energie- und Instandhaltungskosten
dauerhaft zu begrenzen.

Aktuelle Schulbauprojekte in Deutschland und Europa zeigen, dass durch kompaktere
Baukorper, eine Verringerung der Gebaudehdullflache sowie moderne Energiekonzepte auf
Basis von Geothermie, Warmepumpen, Photovoltaik und Speichertechnologien erhebliche
Einsparungen bei den Investitions- und Folgekosten erzielt werden kdonnen.

Ziel ist es, eine moderne, nachhaltige und wirtschaftliche Max-Planck-Schule zu schaffen, die
den Anforderungen eines zeitgemalien Unterrichts gerecht wird und gleichzeitig die
dauerhafte Leistungsfahigkeit des stadtischen Haushalts sowie die finanzielle
Handlungsfahigkeit kiinftiger Generationen sichert.

Markus Johannes Jagla
Fraktionsvorsitzender
CDU-FDP Fraktion
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russelsheim

am main
Vorlage an die Drucksache
Stadtverordnetenversammlung _ 5ffentlich -
DS-49/26-31
Datum 11.05.2026
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Magistrat 19.05.2026 beschlief3end
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 16.06.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026 beschliel’end
Betreff:
Griinpflege

Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026

Der Magistrat beschlie3t den Entwurf der Beschlussvorlage zur Weiterleitung an die Stadt-
verordnetenversammlung.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

1.

Die Pflegestandards im Bereich der stadtischen Grinpflege haben bereits ein fachlich
kritisches Mindestniveau erreicht und vorhandene Einsparpotenziale sind weitestge-
hend ausgeschopft.

Eine zusatzliche Reduzierung der Aufwendungen um 10 % wirde nicht zu Effizienz-
gewinnen fuhren, sondern ware unmittelbar mit Leistungseinschrankungen verbun-
den, die sich negativ auf die Verkehrssicherheit, den Werterhalt des Griinbestands,
den Klimaschutz und die Klimaanpassung sowie das Stadtbild auswirken.

Aufgrund gestiegener Anforderungen — insbesondere durch Flachenzuwachse, er-
hohte Verkehrssicherungspflichten, klimatische Veranderungen sowie zunehmenden
Nutzungsdruck — besteht bereits ein erhdhter Ressourcenbedarf.

Die Kostenentwicklung im Bereich der Grunpflege ist in den vergangenen Jahren deut-
lich durch gestiegene Materialpreise, erhéhte Lohnkosten, allgemeine Inflationsent-
wicklungen sowie gestiegene Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen gepragt. Vor
diesem Hintergrund wirde eine weitere Klrzung der Haushaltsmittel zu einer zusatz-
lichen Verscharfung der bereits bestehenden strukturellen Unterfinanzierung flhren
sowie die Sicherstellung einer fachgerechten und verkehrssicheren Griunpflege nach-
haltig erschweren.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschlie3t, dass der Antrag AT-210/21-26 der Fraktion
CDU vom 09.02.2026 als erledigt erklart wird und der Haushaltsansatz im Bereich der
Griunpflege des Stadteservice bestehen bleibt.
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https://rim.ekom21.de/ruesselsheim/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZTabsXJXaGKXYlG7q8zsamkneKt9NphnZpLtUsS0VkkG/Antrag-AT-210-21-26.pdf

Begriindung:

Ziel

Ziel ist es, eine nachhaltige, verkehrssichere und fachlich angemessene Pflege des stadti-
schen Grinbestands sicherzustellen. Dabei sollen insbesondere der langfristige Werterhalt
der Grinanlagen sowie deren Funktion fur Stadtklima, Aufenthaltsqualitat und soziale Nut-
zung gewahrleistet werden.

Ausgangslage

Die Pflegestandards des stadtischen Griinbestands in der Gemarkung Risselsheim am Main
befinden sich bereits auf einem fachlich kritischen Mindestniveau. In weiten Teilen ist bereits
eine sogenannte Mangelbewirtschaftung erreicht, bei der notwendige Malinhahmen nur ein-
geschrankt und nach Prioritat umgesetzt werden konnen. Eine kontinuierliche Werterhal-
tungspflege kann in Teilbereichen bereits heute nicht mehr vollstandig sichergestellt werden.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden im Bereich der Grunpflege umfangreiche Konsoli-
dierungsmallinahmen umgesetzt. Pflegeintervalle wurden verlangert, Standards reduziert
und Leistungen konsequent priorisiert. Die vorhandenen Optimierungspotenziale gelten da-
her weitgehend als ausgeschopft.

Gleichzeitig ist der Pflegeaufwand im Bereich der Grunpflege in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen. Ursachlich hierflr sind insbesondere Flachenzuwachse (zum Beispiel
Kindertagesstattenstandorte), gestiegene Anforderungen an die Verkehrssicherung, klima-
bedingte Mehrbelastungen sowie ein zunehmender Nutzungsdruck auf die 6ffentlichen Grin-
flachen.

Daruber hinaus ist die Kostenentwicklung in diesem Bereich in den vergangenen Jahren spur-
bar durch externe wirtschaftliche Faktoren gepragt. Hierzu zahlen insbesondere steigende
Materialpreise, erhdhte Lohnkosten, allgemeine Inflationsentwicklungen sowie gestiegene
Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen. Diese Entwicklungen fuhren insgesamt zu einem
kontinuierlich wachsenden finanziellen und organisatorischen Aufwand in allen Bereichen wie
auch im Bereich der Grunpflege.

Beschlusshistorie
Mit der Drucksache DS-269/21-26 aus dem Jahr 2022 wurde bereits ein zusatzlicher Mittel-

bedarf in Hohe von rund 1,5 Mio. € zur Sicherstellung einer nachhaltigen Grinpflege festge-
stellt.

Im aktuellen Antrag wird vorgeschlagen, die Pflegestandards in Abstimmung mit dem Stad-
teservice so anzupassen, dass eine Reduzierung der Aufwendungen um 10 % erreicht wird,
wobei sicherheitsrelevante MaRnahmen hiervon ausgenommen sein sollen.
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Gesetzliche Grundlage

Die Kommune ist im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verpflichtet, Gefahrenquellen im
offentlichen Raum zu minimieren. Hierzu zahlen insbesondere die regelmafige Kontrolle und
Pflege von Baumen sowie das Freihalten von Geh- und Radwegen. Diese Verpflichtungen
sind zwingend einzuhalten und kdnnen nicht zur Disposition gestellt werden.

Darlber hinaus ergeben sich weitere rechtliche Anforderungen aus dem Natur- und Umwelt-
schutzrecht, insbesondere aus dem Bundesnaturschutzgesetz sowie dem Hessischen Natur-
schutzrecht, die den Erhalt, die Pflege und die Entwicklung von Grunstrukturen als Bestand-
teil des Naturhaushalts und des Stadtklimas festlegen. Erganzend sind die Zielsetzungen der
EU-Wiederherstellungsverordnung (Nature Restoration Law) zu berucksichtigen, die eine
langfristige Sicherung und Verbesserung von Okosystemleistungen sowie der biologischen
Vielfalt vorsieht und damit ebenfalls Anforderungen an den Umgang mit stadtischem Grin
formuliert.

In der Gesamtschau ergibt sich daraus eine rechtlich und fachlich verbindliche Verpflichtung
zur Sicherstellung einer qualifizierten, kontinuierlichen und nachhaltigen Grunpflege.

Problem

Eine weitere Reduzierung der Grunpflegemittel um 10 % wirde unmittelbar zu Leistungsein-
schrankungen fihren, da Effizienzreserven nicht mehr vorhanden sind. Bereits heute beste-
hen Defizite bei der kontinuierlichen Pflege und beim Werterhalt.

Die Kurzung hatte zur Folge, dass notwendige MaRnahmen nicht mehr im erforderlichen Um-
fang umgesetzt werden kdnnten. Dies betrifft insbesondere die Baumpflege, die Verkehrssi-
cherung sowie die Unterhaltung von Grinflachen. In der Konsequenz ist mit einer zunehmen-
den Gefahrdung der Verkehrssicherheit zu rechnen.

Zudem wurden sich kurzfristig sichtbare Verschlechterungen im Stadtbild ergeben. Mittel- bis
langfristig ist mit einem Substanzverlust des Grunbestands zu rechnen, wodurch kostenin-
tensive Sanierungs- und Wiederherstellungsmalnahmen erforderlich werden.

Die Situation wird zusatzlich durch externe Faktoren verscharft. Hierzu zahlen insbesondere
die Auswirkungen des Klimawandels, wie zunehmende Trockenperioden und Extremwette-
rereignisse, die einen hoheren Pflegeaufwand erfordern. Auch der steigende Nutzungsdruck
sowie eine Zunahme von Vandalismusschaden und Schadlingsbefall fUhren zu einem erhoh-
ten Ressourcenbedarf.

Darlber hinaus besteht eine strukturelle Unterfinanzierung, da die Budgetentwicklung tber
viele Jahre hinweg nicht mit den tatsachlichen Kostensteigerungen Schritt gehalten hat.

Losung

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen und verkehrssicheren Grinpflege ist es erforderlich,
die bestehenden Pflegestandards mindestens beizubehalten und perspektivisch an die ge-
stiegenen Anforderungen anzupassen.

Nur durch eine auskdmmliche Finanzierung kann eine kontinuierliche Pflege gewahrleistet,
der Substanzverlust vermieden und der steigende Pflegebedarf infolge klimatischer und
struktureller Veranderungen aufgefangen werden.
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Alternativen

Die vorgeschlagene pauschale Reduzierung der Pflegestandards um 10 % stellt keine trag-
fahige Alternative dar. Aufgrund der bereits ausgeschopften Einsparpotenziale wirde sie un-
mittelbar zu Qualitatsverlusten und funktionalen Einschrankungen fihren.

Kosten/Folgekosten

Die vorgeschlagene Kurzung wurde kurzfristig zu einer Reduzierung der Haushaltsaufwen-
dungen fuhren. Mittel- und langfristig ist jedoch mit deutlich hdheren Kosten zu rechnen.

Durch unterlassene Pflege entstehen verstarkt Schaden am Grinbestand, die kosteninten-
sive Sanierungsmaflnahmen nach sich ziehen. Zudem erhoht sich der Aufwand fur akute
GefahrenabwehrmalRnahmen. Die bestehende strukturelle Finanzierungsliicke wirde durch
weitere Kurzungen zusatzlich vergrollert.

Auswirkung auf Dritte

Die Reduzierung der Grinpflege hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Bevdlkerung. Es
ist mit einer eingeschrankten Nutzbarkeit von Grunflachen sowie einer Verschlechterung des
Stadtbilds zu rechnen.

Dies betrifft insbesondere Kinder, altere Menschen und Familien, die in besonderem Male
auf wohnortnahe Griun- und Erholungsflachen angewiesen sind. Darlber hinaus kann eine
Verschlechterung der Aufenthaltsqualitat negative Auswirkungen auf das soziale Miteinander
und die Attraktivitat der Wohnquartiere haben.

Auswirkungen auf das Klima

Der stadtische Grinbestand leistet einen wesentlichen Beitrag zum lokalen Klima, insbeson-
dere durch Kuhlungseffekte, Luftreinhaltung und Wasserruckhalt.

Eine Reduzierung der Pflege kann zu einer Schwachung oder zum Verlust dieser Funktionen
fuhren. Insbesondere eine unzureichende Pflege von Baumen und Jungpflanzen kann lang-
fristig zu einem Ruckgang des Baumbestands beitragen. Dadurch wirden sich negative Ef-
fekte auf das Stadtklima verstarken und die Anpassungsfahigkeit an klimatische Veranderun-
gen weiter eingeschrankt.

Hinweise zur Bearbeitung des Antrages

Die Bearbeitung des Antrages hat insgesamt 4 Stunden und 45 Minuten der Arbeitszeit von
mehreren Beschaftigten in Anspruch genommen. Die Hohe der Personalkosten dieser Be-
schaftigten betragt insgesamt 255,39 Euro.

Russelsheim am Main, 19.05.2026

Patrick Burghardt
Oberburgermeister
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rﬁsselsheim
am main

Antrag
der Fraktion CDU
AT-210/21-26

Datum 18.02.2026

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion

Haupt- und Finanzausschuss 18.02.2026 beschlussempfehlend

Stadtverordnetenversammlung 19.02.2026 beschliel’end

Betreff:

Antrag zur Verweisung

Griinpflege

Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026

Antragstext:

1. Die Pflegestandards fur Grunflachen werden in Rucksprache mit dem Stadteservice
dahingehend angepasst, dass eine Reduzierung der Aufwendung um 10% erreicht
wird

2. Sicherheitsrelevante Mallnahme sind hiervon ausgenommen.

Begriindung:

Die Pflegeintensitat ist politisch steuerbar und verursacht hohe laufende Kosten. Mit dieser
Mallnahme sollen Kostensteigerungen gedampft werden ohne jedoch bei
sicherheitsrelevanten MaRnahmen zu sparen.
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russelsheim

am main
Vorlage an die Drucksache
Stadtverordnetenversammlung _ 5ffentlich -
DS-51/26-31
Datum 11.05.2026
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Magistrat 19.05.2026 beschliel3end
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 16.06.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026 beschliel3end
Betreff:
Spielplatze

Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026

Der Magistrat beschlie3t den Entwurf der Beschlussvorlage zur Weiterleitung an die Stadt-
verordnetenversammlung.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

1. Die Erneuerung von Spielplatzen erfolgt nach fachlichen Kriterien, bedarfsgerecht und
auf Grundlage einer Priorisierung. Erneuerung und notwendige Investitionen werden
gezielt dort vorgenommen, wo ein sicherheitstechnischer, funktionaler oder strukturel-
ler Handlungsbedarf besteht.

2. Eine Streichung der Haushaltsmittel fr die grundhafte Erneuerung von Spielplatzen
wulrde zu einem Sanierungsstau, steigenden Folgekosten sowie zu Einschrankungen
der Verkehrssicherheit und der sozialen Infrastruktur fuhren.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t, dass der Antrag AT-211/21-26 der Fraktion
CDU vom 09.02.2026 als erledigt erklart wird und die Investitionen in Spielplatze und Frei-
raumausstattung auch dort stattfinden, wo sicherheitstechnische, funktionale oder strukturelle
Handlungsbedarfe bestehen.

Begriindung:

Ziel

Ziel ist die kontinuierliche, bedarfsgerechte und wirtschaftlich nachhaltige Erneuerung von
Spielplatzen sicherzustellen. Dadurch sollen sowohl die Verkehrssicherheit als auch die lang-
fristige Funktionsfahigkeit der kommunalen Infrastruktur gewahrleistet und zugleich die sozi-
ale Teilhabe sowie die Lebensqualitat in den Wohnquartieren gesichert werden.
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Ausgangslage

Die Erneuerung von Spielplatzen erfolgt bereits zum jetzigen Zeitpunkt nach fachlichen Kri-
terien, bedarfsgerecht und auf Grundlage einer Priorisierung in enger Abstimmung mit der
Spielplatzkontrolle des Stadteservice Raunheim Russelsheim A6R. Eine pauschale oder un-
notige Erneuerung findet nicht statt. Vielmehr werden Investitionen gezielt dort vorgenom-
men, wo ein sicherheitstechnischer, funktionaler oder struktureller Handlungsbedarf besteht.

Im Rahmen der laufenden Unterhaltung werden vorhandene Spielgerate regelmaRig uber-
pruft und instandgesetzt, soweit dies fachlich vertretbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Erst
wenn Reparaturen unverhaltnismalig hohe Kosten verursachen, sicherheitstechnische An-
forderungen nicht mehr erflllt werden konnen, oder die bauliche Substanz nachhaltig ge-
schadigt ist, wird eine grundhafte Erneuerung erforderlich.

Vor diesem Hintergrund sind bestehende Einsparpotenziale im Bereich der Unterhaltung und
Erneuerung bereits weitestgehend ausgeschopft.

Beschlusshistorie

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde vorgeschlagen, die Investitionen in Spielplatze
und Freiraumausstattung kunftig auf sicherheitsrelevante Mallnhahmen sowie auf die Be-
standssicherung zu begrenzen und die Haushaltsmittel fir grundhafte Erneuerungen zu strei-
chen.

Gesetzliche Grundlage

Die Kommune unterliegt im Betrieb 6ffentlicher Spielplatze der Verkehrssicherungspflicht.
Diese verpflichtet dazu, die Anlagen in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten sowie
Gefahren fir die Nutzerinnen und Nutzer auszuschlie3en. Spielgerate, die diesen Anforde-
rungen nicht mehr gentigen und nicht mehr wirtschaftlich instandgesetzt werden kénnen, dir-
fen nicht weiter betrieben werden und missen abgebaut, oder gesperrt werden.

Problem

Die vollstandige Streichung der Haushaltsmittel fir die grundhafte Erneuerung von Spielplat-
zen ist weder fachlich noch wirtschaftlich vertretbar. Ohne entsprechende Investitionen wirde
sich mittelfristig ein erheblicher Sanierungsstau aufbauen, da notwendige Erneuerungsmalf}-
nahmen trotz erreichter oder Uberschrittener technischer Lebensdauer nicht umgesetzt wer-
den konnten.

Ein solcher Investitionsstau fuhrt erfahrungsgemaf zu steigenden Instandsetzungskosten,
zunehmenden Substanzschaden sowie einem spater deutlich héheren geblindelten Investiti-
onsbedarf. Kurzfristige Einsparungen wirden somit langfristig zu erheblichen Mehrkosten
fuhren.

Daruber hinaus hatte der Wegfall von Investitionsmitteln unmittelbare Auswirkungen auf die
Verkehrssicherheit. Spielgerate, die nicht mehr instandgesetzt werden kénnen, missten ab-
gebaut oder gesperrt werden. Dies hatte eine Reduzierung des Spielangebots bis hin zur
vollstandigen SchlieBung einzelner Spielplatze zur Folge.

Neben den infrastrukturellen Auswirkungen waren auch erhebliche soziale Folgen zu erwar-
ten. Spielplatze stellen einen zentralen Bestandteil der sozialen Infrastruktur dar. Sie fordern
die korperliche und soziale Entwicklung von Kindern, bieten niedrigschwellige Begegnungs-
raume flr Familien und tragen wesentlich zur Attraktivitat von Wohnquartieren bei. Ein Rick-
gang des Angebots wirde insbesondere Kinder aus einkommensschwacheren Haushalten
treffen, fur die offentliche Spielraume haufig die einzige frei zugangliche Freizeitmoglichkeit
darstellen.
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Die Problematik wird zusatzlich durch die zunehmende Nachverdichtung in bestehenden
Wohnquartieren verscharft. Mit steigender Bevdlkerungsdichte wachst auch der Bedarf an
wohnungsnahen, qualitativ hochwertigen Freiraumen. Eine Reduzierung oder qualitative Ver-
schlechterung des Angebots wirde die Nutzungsintensitat weiter erhéhen und die Lebens-
qualitat in den Quartieren deutlich beeintrachtigen.

Lésung

Zur Vermeidung der dargestellten negativen Auswirkungen ist die Fortfuhrung einer kontinu-
ierlichen, priorisierten und bedarfsgerechten Investition in die grundhafte Erneuerung von
Spielplatzen erforderlich. Nur durch eine gleichmaflige und planmafige Erneuerung kann ein
Sanierungsstau vermieden und eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung sichergestellt
werden.

Die vorgeschlagene Vorgehensweise ermdglicht eine planbare Haushaltssteuerung, tragt
zum Werterhalt der bestehenden Infrastruktur bei und reduziert das Risiko kostenintensiver
EinzelmaBRnahmen sowie haftungsrechtlicher Konsequenzen. Gleichzeitig wird die Funkti-
onsfahigkeit der Spielplatze als wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur langfristig ge-
sichert.

Alternativen

Die Beschrankung auf ausschlieB3lich sicherheitsrelevante Manahmen und Bestandssiche-
rung stellt keine geeignete Alternative dar. Da vorhandene Einsparpotenziale bereits ausge-
schopft sind, wirde diese Vorgehensweise lediglich zu einer Verschiebung notwendiger In-
vestitionen flhren. Die daraus resultierenden Folgekosten wiirden die kurzfristigen Einspa-
rungen mittel- und langfristig deutlich Ubersteigen.

Kosten/Folgekosten

Die Streichung der Haushaltsmittel wirde kurzfristig zu einer Entlastung des Haushalts fuh-
ren, jedoch mittel- und langfristig zu deutlich héheren finanziellen Belastungen. Durch den
entstehenden Sanierungsstau und steigenden Baukosten ist mit Gberproportional steigenden
Instandsetzungskosten sowie einem spater gebundelten, erheblich hoheren Investitionsbe-
darf zu rechnen.

Demgegenlber ermdglicht eine kontinuierliche Erneuerung eine gleichmafige und planbare
Haushaltsbelastung und stellt somit die wirtschaftlich nachhaltigere L6sung dar.

Auswirkung auf Dritte

Die Reduzierung oder der Wegfall von Spielplatzen hatte unmittelbare negative Auswirkun-
gen auf Kinder, Familien und die Bewohnerschaft der betroffenen Quartiere. Neben der Ein-
schrankung von Spiel- und Bewegungsmaoglichkeiten wirden auch wichtige soziale Begeg-
nungsraume entfallen. Dies kann zu einer Verschlechterung des sozialen Miteinanders sowie
zu einer Minderung der Attraktivitat der Wohngebiete fuhren.

Auswirkungen auf das Klima

Unmittelbare Auswirkungen auf das Klima ergeben sich durch die Malinahme nicht. Mittelbar
tragt eine kontinuierliche und planvolle Erneuerung jedoch zu einem ressourcenschonenden
Mitteleinsatz bei, da kosten- und materialintensive spatere GrolAmalinahmen vermieden wer-
den konnen.
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Hinweise zur Bearbeitung des Antrages

Die Bearbeitung des Antrages hat insgesamt 5 Stunden der Arbeitszeit von mehreren Be-
schaftigten in Anspruch genommen. Die Hohe der Personalkosten dieser Beschaftigten be-
tragt insgesamt 267,92 Euro.

Russelsheim am Main, 19.05.2026

Patrick Burghardt
Oberblrgermeister
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rﬁsselsheim
am main

Antrag
der Fraktion CDU
AT-211/21-26

Datum 18.02.2026
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss 18.02.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 19.02.2026 beschliel’end
Betreff:
Antrag zur Verweisung
Spielplatze
Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026
Antragstext:
1. Investitionen in Spielplatze und Freiraumausstattung werden auf sicherheitsrelevante

Maflnahmen und auf die Bestandssicherung begrenzt.

Begriindung:

Angesichts der angespannten Haushaltslage ist eine Konzentration der Investitionen auf das
zwingend Notwendige erforderlich. Die Begrenzung auf sicherheitsrelevante MaRnahmen
sowie die Bestandssicherung stellt sicher, dass die Nutzung der Spielplatze weiterhin
gefahrlos moglich bleibt und der vorhandene Bestand erhalten wird. Gleichzeitig werden neue
oder aufwertende MalRnahmen zurtckgestellt, um Investitionsausgaben zu reduzieren, ohne
die Verkehrssicherheit oder die Mindestqualitat der Anlagen zu gefahrden.
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russelsheim

am main

Vorlage an die Drucksache
Stadtverordnetenversammlung _ 5ffentlich -

DS-48/26-31

Datum 07.05.2026

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Magistrat 19.05.2026 beschliel3end
Kultur-, Schul- und Sportausschuss 10.06.2026 beschlussempfehlend
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026 beschliel3end

Betreff:

SchulstraBBen in Russelsheim am Main )
Bezug: Antrag AT-195/21-26 der CDU-Fraktion vom 19.11.2025 sowie der Anderungs-
antrag AT-195-1/21-26 der Fraktion DIE GRUNEN/LinkeListeSoli vom 04.02.2026

Der Magistrat beschlie3t den Entwurf der Beschlussvorlage zur Weiterleitung an die Stadt-
verordnetenversammlung.

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

1. Im Rahmen des schulischen Mobilitdatsmanagements in Russelsheim am Main wurden
bereits umfangreiche MaRnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Schul-
umfeld umgesetzt sowie weitere Mallnahmen in Schulmobilitatsplanen erarbeitet.

2. Mit der Einrichtung eines zeitlich beschrankten Einfahrverbots in der Reinhard-Strecker-
Stralle an der Grundschule Hasengrund besteht bereits seit Oktober 2019 eine
Schulstraen-Regelung im Risselsheimer Stadtgebiet. Hieraus liegen erste praktische
Erfahrungen vor.

3. Das Instrument der Schulstral3e ist grundsatzlich, jedoch nur unter bestimmten organi-
satorischen, personellen und ortlichen Rahmenbedingungen, geeignet, um Kfz-Ver-
kehre im Schulumfeld zu reduzieren.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t:

1. Der Magistrat wird beauftragt, die Erarbeitung und Fortschreibung ganzheitlicher Schul-
mobilitatsplane (SMP) in Risselsheim am Main fortzufihren und die Umsetzung der
darin enthaltenen MalRnahmen zu priorisieren.

2. Der Magistrat wird beauftragt, Schulen, die bislang nicht am schulischen Mobilitatsma-
nagement teilnehmen, weiterhin aktiv zur Mitwirkung zu motivieren und bei der Erstel-
lung entsprechender Konzepte zu unterstutzen.
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3. Im Rahmen der Schulmobilitatsplane werden MalRnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit im Schulumfeld standortbezogen entwickelt und umgesetzt. Schulstra-
Ren werden hierbei als ein mogliches Instrument berucksichtigt und im Einzelfall stand-
ortbezogen und ergebnisoffen gepruft.

5. Die bisherigen Erfahrungen, insbesondere aus der Reinhard-Strecker-Stral3e an der
Grundschule Hasengrund, sind bei der weiteren Bewertung zu bertcksichtigen.

6. Der Magistrat fuhrt einen fachlichen Austausch mit anderen Kommunen (z. B. Frankfurt
am Main) durch und bericksichtigt deren Erfahrungen im weiteren Verfahren. Dabei ist
zu berucksichtigen, dass entsprechende Projekte in anderen Kommunen teilweise noch
in der Pilotphase sind und eine abschlieliende Evaluation derzeit noch aussteht.

7. Der Antrag AT-195/21-26 der CDU-Fraktion vom 19.11.2025 und der Anderungsantrag
AT-195-1/21-26 der Fraktion DIE GRUNEN/LinkeListeSoli vom 04.02.2026 werden als
erledigt erklart.

Begriindung:

Ziel
Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit im unmittelbaren Schulumfeld sowie die Re-
duzierung des motorisierten Hol- und Bringverkehrs (,Elterntaxis®).

Ausgangslage

SchulstralRen sind zeitlich begrenzte Sperrungen von Stral3en im Schulumfeld, insbesondere
zu Bring- und Abholzeiten. Sie stellen ein mdgliches Instrument zur Erhéhung der Verkehrs-
sicherheit dar, entfalten ihre Wirkung jedoch in der Regel nurim Zusammenspiel mit weiteren
Malnahmen des schulischen Mobilitatsmanagements.

In RUsselsheim bestehen bereits umfangreiche Erfahrungen im Bereich des schulischen Mo-
bilitatsmanagements (u. a. Schulmobilitatsplane, Laufbushaltestellen, Infrastrukturmal3nah-
men und Offentlichkeitsarbeit). Als eine Manahme der Schulmobilitatspléane der Grund-
schule Hasengrund und der Sophie-Opel-Schule wurde im Oktober 2019 durch die Einrich-
tung eines zeitlich beschranktem Einfahrverbots (Montag — Freitag, 7:00 — 16:30 Uhr) in der
Reinhard-Strecker-Stral3e als Zufahrt zur Grundschule Hasengrund eine Schulstral3enrege-
lung eingeflhrt.

Im Rahmen dieser Schulmobilitatsplane wurden bereits zahlreiche MaRnahmen identifiziert,
die derzeit priorisiert umgesetzt werden (z. B. infrastrukturelle Verbesserungen, Schulwegsi-
cherung, Laufbushaltestellen, KommunikationsmalRnahmen). Ein Teil dieser MalRnahmen be-
findet sich aktuell noch in der Planung bzw. konnte aus finanziellen Griinden bislang nicht
umgesetzt werden.

Beschlusshistorie
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22.02.2024 mit der Drucksache DS-535/21-26
~ochulisches Mobilitatsmanagement” den weiteren Ausbau des schulischen Mobilitatsma-
nagements (SMP) in Risselsheim beschlossen. Bestandteil dieses Beschlusses war insbe-
sondere:
e die Beauftragung des Magistrats zur Prufung und Umsetzung der in den Schulmobili-
tatsplanen identifizierten Malinahmen,
e die Berucksichtigung der Ziele und Malinahmenvorschlage der Schulmobilitatsplane
bei allen stadtischen Mobilitats- und Verkehrsplanungen,
e die Fortfuhrung und Verstetigung des Netzwerks ,Besser zur Schule Risselsheim® so-
wie
o die Vorlage gesonderter Drucksachen fur einzelne Mal3nahmen mit entsprechendem
Finanzierungsbedarf.

Drucksache DS-48/26-31 Seite 2 von 5


https://rim.ekom21.de/ruesselsheim/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWUN5H5uO4LSonmEpgukoiFhEEhk_8D5CJyVHnJnNm4g/Drucksache-DS-535-21-26.pdf

Mit dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur DS-800/21-26 ,Fortschreibung
des schulischen Mobilitdtsmanagements in Risselsheim am Main — Aufnahme der Schulmo-
bilitatsplane fur die Goetheschule und Eichgrundschule® vom 25.09.2026 wurde das Pro-
gramm fortgeschrieben.

Gesetzliche Grundlage
Straldenverkehrs-Ordnung (StVO), insbesondere verkehrsrechtliche Anordnungen im Rah-
men von Einfahrverboten und Verkehrsregelungen.

Problem
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Wirksamkeit von Schulstral3en mafRgeblich von
der tatsachlichen Einhaltung der Verkehrsregelungen abhangt.

Im Bereich der Reinhard-Strecker-Stral3e ist festzustellen:
¢ Die Beschilderung wird ohne regelmafige Kontrolle nur eingeschrankt beachtet
¢ Eine wirksame Umsetzung erfordert personelle Prasenz (z. B. Stadtpolizei)
e Eine engmaschige Kontrolle ist personell nicht leistbar
¢ Die alleinige Beschilderung fuhrt nicht zu einer ausreichenden Verhaltensanderung

Zudem bestehen weitere Herausforderungen:
e Zusatzlicher Personalbedarf zur Kontrolle
¢ Organisatorischer Aufwand
e Hoher Verwaltungsaufwand fur die Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen flr
Lehrkrafte und Anwohnende
¢ Fehlende alternative Halteangebote (z. B. Elternhaltestellen)
e Teilweise hohe Betroffenheit von Anwohnern

Auch eine erste Rickmeldung von der Stadt Frankfurt am Main zeigt, dass eine wirksame
Umsetzung von Schulstralden in der Regel nur durch zusatzliche Mallnahmen maoglich ist.
Hierzu zahlen insbesondere physische Sperreinrichtungen (z. B. Schranken) sowie die Or-
ganisation der taglichen Bedienung und Kontrolle.

In Frankfurt erfolgt die Umsetzung u. a. durch:
¢ Auswahl geeigneter Standorte mit geringen Anwohnerverkehren (z. B. Sackgassen)
e Einsatz von Schrankenanlagen (Kosten bis ca. 3.000 € je Standort)
e Bedienung durch geschulte Personen aus dem schulischen Umfeld (z. B. Lehrkrafte
oder Eltern)
e Schulung der beteiligten Personen (z. B. durch die Ortsverkehrswacht)

Der hierfur notwendige personelle Aufwand wird nicht durch die Stadtverwaltung selbst, son-
dern durch die jeweilige Schulgemeinschaft getragen.

Losung
Schulstrallen werden als ein Baustein innerhalb des schulischen Mobilitdtsmanagements be-
trachtet und nicht isoliert umgesetzt.

Vorrangig erfolgt zunachst die Umsetzung bereits identifizierter MalRnahmen aus bestehen-
den Schulmobilitatsplanen, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Schulwegsicherung
und Verkehrsorganisation.

Die weitere Bearbeitung von Schulstralen erfolgt ergédnzend und standortbezogen:
e unter Berucksichtigung der ortlichen Rahmenbedingungen,
¢ unter Einbindung der betroffenen Schulen und Elternbeirate,
¢ unter BerUcksichtigung der personellen und organisatorischen Umsetzbarkeit.
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Erganzend wird ein weiterer fachlicher Austausch mit anderen Kommunen (z. B. Frankfurt
am Main) durchgefuhrt. Die dort umgesetzten Schulstral3en befinden sich derzeit noch in der
Pilotphase und werden bis Ende 2026 evaluiert. Belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit lie-
gen aktuell noch nicht vor und werden im weiteren Verfahren bertcksichtigt.

Vorrangig erfolgt zunachst die Umsetzung bereits identifizierter MalRnahmen aus bestehen-
den Schulmobilitatsplanen, da hier ein unmittelbarer und gesicherter Beitrag zur Verbesse-
rung der Schulwegsicherheit erzielt werden kann.

Weiteres Vorgehen
o Einbindung des Themas in laufende und zukunftige Schulmobilitatsplane
« Standortbezogene Prifung geeigneter Schulstrallenstandorte
« Berucksichtigung der bisherigen Erfahrungen aus der Reinhard-Strecker-Stralle
e Einholung von Erfahrungswerten anderer Kommunen (z. B. Frankfurt am Main)
« Einbindung von Schulen, Elternbeiraten, Ortsverkehrswacht sowie der Polizei
Zudem ist zu berucksichtigen, dass bei einzelnen Schulen bereits Mallnahmen vorgesehen
sind, deren Umsetzung aus finanziellen Grinden derzeit noch aussteht.

Vor dem Hintergrund der in anderen Kommunen praktizierten Losungen ist zudem festzustel-
len, dass die Ubertragung operativer Aufgaben, insbesondere die Bedienung von Schranken
durch nicht-hoheitliche Dritte, rechtlich mit Unsicherheiten verbunden ist und im Einzelfall ei-
ner gesonderten Prifung bedarf.

Alternativen

Eine kurzfristige oder flachendeckende Einfihrung von Schulstralen ohne Einbettung in das
schulische Mobilitatsmanagement sowie ohne Berucksichtigung der personellen und organi-
satorischen Anforderungen wird aus fachlicher Sicht nicht empfohlen.

Kosten/Folgekosten
Zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschlieRend bezifferbar.

Bei der Einrichtung von Schulstral3en kdnnen insbesondere flr folgende Mallnahmen Kosten
entstehen, die im weiteren Planungsprozess standortbezogen konkretisiert werden missen:
e Beschilderung und Markierung
e Ggf. bauliche MalRnahmen (z. B. Poller, Schranken oder sonstige Sperreinrichtungen)
e Organisatorische Mallnahmen zur Sicherstellung der Umsetzung (z. B. Betreuung,
Kontrolle, Einweisung beteiligter Personen)
e Ggf. Schulungs- und Abstimmungsaufwand

Die tatsachlichen Kosten sind mal3geblich abhangig von der jeweiligen Ausgestaltung sowie
den ortlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

Auswirkung auf Dritte
¢ Anwohnende (Einschrankungen durch Sperrungen)
e Eltern (Anpassung des Bringverhaltens)
e Schulen (Mitwirkung erforderlich)
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Auswirkungen auf das Klima

Durch die Einrichtung von Schulstralen als Teil eines integrierten schulischen Mobilitatsma-
nagements kann durch die Reduzierung des motorisierten Bringverkehrs sowie eine Forde-
rung des Ful3- und Radverkehrs eine Reduktion von Treibhausgasemissionen erzielt werden.

Hinweise zur Bearbeitung des Antrages

Die Bearbeitung der Antrage hat insgesamt 18 Stunden der Arbeitszeit von mehreren Be-
schaftigten in Anspruch genommen. Die Hohe der Personalkosten dieser Beschaftigten be-
tragt insgesamt 888,36 Euro.

Russelsheim am Main, 19.05.2026

Patrick Burghardt
Oberbirgermeister
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Fraktion Russelsheim am Main

CDU-Fraktion. Marktplatz 4. 65428 Russelsheim am Main STEFANIE KROPP

Vorsitzende

An den
Stadtverordnetenvorsteher Stefanie.kropp@cdu-ruesselsheim.de
Herrn Jens Grode Rathaus - Marktplatz 4
Marktplatz 4 65428 Russelsheim am Main
65428 Riisselsheim am Main Mobil 0151-51795075
EINGANG
19.11.2025 Russelsheim am Main, 19.11.2025

Fachbereich Zentrales rilsselsheim
Gremienbiiro am main d

Antrag zur Verweisung in der Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t:

1. Der Magistrat wird beauftragt, ein Konzept fiur die EinfUhrung einer oder
mehrerer temporéarer ,SchulstraRen” (zeitlich begrenzte Straf’ensperrung vor
Schulbeginn und gegebenenfalls nach Schulende) in Risselsheim zu erarbeiten.

2. Der Magistrat soll in Zusammenarbeit mit den betroffenen Schulen prifen,
welche Schule(n) in RUsselsheim als Pilotstandorte in Frage kommen kdnnten.
Kriterien sollen u. a. sein:

e aktuelles Verkehrsaufkommen zu Bring- und Abholzeiten

o flr eine temporare Sperrung geeignete Strafdenabschnitte

e Unterstltzung bzw. Bereitschaft der Schulleitung und des Elternbeirats

o mogliche logistische Aspekte (z. B. Umleitungen, Anwohner, Sicherheit)

3. Der Magistrat legt ein Konzept vor, das mindestens folgende Punkte enthatlt:

o Zeitliche Rahmenbedingungen

e Verkehrsregelungen und Umleitungsplane flr den Ubrigen Kfz-Verkehr

o Sicherheits- und Aufsichtsmaftnahmen (z. B. Schulweghelfer,
Ordnungsamt)

¢ Kommunikations- und Beteiligungsstrategie mit Schulen, Eltern und
Anwohnern

e Kontroll- wund Evaluationsmechanismen (z. B. Messung von
Fahrzeugzahlen, Rickmeldungen, Unfallstatistiken)

e Schatzung der Kosten (Investition, Betrieb)

4. Der Magistrat wird beauftragt, nach Konzeptentwicklung eine Pilotphase (z. B.
ein Schulhalbjahr) fur die EinfUhrung der Schulstraf3e durchzufihren. Nach
Abschluss der Pilotphase soll eine Bewertung vorgenommen werden, inklusive
Empfehlung, ob das Modell dauerhaft ausgeweitet werden kann.

5. Der Magistrat berichtet den Stadtverordneten Uber den Fortschritt der Prifung,
die Auswahl der Schule(n), das vorlaufige Konzept und das Ergebnis der
Pilotphase. Ein Zwischenbericht soll innerhalb von 6 Monaten vorgelegt werden,
ein abschliefender Bericht nach Abschluss der Pilotphase.
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Begrindung:

In Frankfurt am Main wurden laut Medienberichten temporare Strafdensperrungen
(-Schulstrafen®) rund um Schulen eingerichtet, um den morgendlichen Elterntaxi-
Verkehr zu entscharfen und die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu erh6hen.
In Frankfurt konnte an der Theobald-Ziegler-Schule durch eine zeitlich begrenzte
Sperrung der Zufahrtsstraf3e mit Schranke die Anzahl der Elterntaxis deutlich reduziert
werden. Solche Schulstrafien werden auch von Mobilitats- und
Verkehrssicherheitsexperten positiv bewertet, da sie Konflikte beim Bring- und
Holverkehr verringern und den Kindern mehr Raum fur einen sicheren Schulweg geben.

Risselsheim verfolgt bereits aktiv das schulische Mobilitdatsmanagement; in friheren
Beschlissen  wurde der Magistrat beauftragt, Mafinahmen aus den
Schulmobilitatsplanen zu prifen. Ein Pilotprojekt ,Schulstraf3e” konnte nicht nur die
Verkehrssicherheit bei einzelnen Schulen testen, sondern auch modellhaft zeigen, ob
eine dauerhafte EinfUhrung in Russelsheim sinnvoll und umsetzbar ist.

Ziel des Antrags ist es, die Sicherheit von Schulerinnen und Schilern auf ihrem
taglichen Schulweg deutlich zu erhdhen und gleichzeitig den motorisierten Bring- und
Holverkehr - die sogenannten ,Elterntaxis® - spirbar zu reduzieren. Durch die
EinflUhrung einer temporaren Schulstrafde soll zudem die aktive Mobilitat gefordert
werden, indem mehr Kinder ermutigt werden, ihren Schulweg zu Fuf oder mit dem
Fahrrad zurtickzulegen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sensibilisierung von Eltern
und Anwohnern fur verkehrsfreundliche und nachhaltige Formen der
Schulweggestaltung. Nicht zuletzt soll ein solches Pilotprojekt wertvolle praktische
Erfahrungen liefern, die eine fundierte Entscheidung dariber ermdéglichen, ob und in
welcher Form eine dauerhafte Einfihrung von Schulstrafien in Risselsheim sinnvoll
und umsetzbar ist.

Freundliche Grufie

Stefanie Kropp
Vorsitzende



AT-195-1/21-26

Fraktion DIE GRUNEN/LinkeListeSoli

Biro der Stadtverordnetenversammlung EINGANG
Herr Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode 04.02.2026

riisselsheim r
am main

Risselsheim, den 2.2.2026

Rathaus

65428 Risselsheim am Main

Anderungsantrag zum AT-195/21-26 SchulstraBen, Antrag zur Verweisung der CDU-Fraktion

Die Stadtverordnetenversammlung beschlieft:

1. Das schulische Mobilitdtskonzept in Riisselsheim wird weiter fortgeschrieben.

2. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der IVM und unter Nutzung der 100%-Forderung.

3. Die Schulen, die noch kein schulisches Mobilitatsmanagement haben, werden motiviert und
unterstitzt, aktiv an dem Programm teilzunehmen.

4. Die Einrichtung weiterer Verkehrsversuche (Schulstraf3en) wird fortgefiihrt und die Umsetzung
begleitet und kontrolliert.

Begrindung:

Wir begruRen die Initiative der CDU, das Schulwegproblem anzugehen und Schulwege sicherer zu
machen. Allerdings gibt es bereits ein schulisches Mobilitatskonzept und es gibt auch bereits
Erfahrung mit der Einrichtung einer Schulstra3e (an der SOS). SchulstraRen sind nur ein Instrument,
um sichere Schulwege zu gewéhrleisten. Deshalb ist es richtig, den Weg des schulischen
Mobilitdtskonzepts aus dem Programm ,Besser zur Schule® weiterzugehen.

Das Kurzel IVM steht fur die integrierte Verkehrs- und Mobilitdtsmanagement Region Frankfurt
RheinMain GmbH. Im Zusammenhang mit Schulen ist ihr Projekt "Besser zur Schule" relevant, das
Kommunen und Schulen in Hessen dabei unterstitzt, ganzheitliche schulische Mobilitdtskonzepte zu
entwickeln.

Ziele und Inhalte des schulischen Mobilitatskonzepts der IVM:

Das Konzept zielt darauf ab, die Verkehrssituation rund um Schulen sicherer zu machen und das
Mobilitatsverhalten von Schiiler:innen, Eltern und Lehrkraften nachhaltig zu verandern:

- Sicherheit: Reduzierung des Bring- und Holverkehrs durch "Elterntaxis", um Gefahrenstellen
Zu minimieren.

- Eigenstandigkeit: Forderung der eigenstandigen und sicheren Mobilitat von Kindern (zu Ful3,
mit dem Fahrrad, Roller oder 6ffentlichen Verkehrsmitteln).

- Nachhaltigkeit: Vermittlung von umweltfreundlichen Mobilitdtsformen als Alternative zum PKW.

- Ganzheitlicher Ansatz: Verbindung von InfrastrukturmafRnahmen (sichere Schulwege,
Fahrradabstellanlagen), Bildungsarbeit (Verkehrserziehung) und Offentlichkeitsarbeit.

Vorgehensweise
Die IVM begleitet den Prozess, der in der Regel folgende Schritte umfasst:

Analyse: Erfassung der aktuellen Schulwegesituation, des Verkehrsverhaltens und der bestehenden
Probleme vor Ort.


Jockel
Eingangsstempel_F1 Gremienbüro


Beteiligung: Einbindung aller relevanten Akteure wie Schulleitung, Elternbeirat, Schilervertretung,
Polizei, Kommune und Verkehrsunternehmen.

MaRnahmenentwicklung: Gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung konkreter MalRnahmen, wie z.B.
die Einrichtung von "Schulstral’en” (zeitweise Sperrungen) oder "Elternhaltestellen” im naheren
Umfeld.

Verankerung: Integration des Mobilitatskonzepts in den Schulalltag und die langfristige Planung der
Kommune.

Weitere Informationen und Beispiele fiir umgesetzte Schulmobilitdtsplane finden sich auf der Webseite
der ivm GmbH.

Soie QO [fan,
Maria Schmitz-Henkes

Fraktionsvorsitzende DIE GRUNEN/ LinkeListeSoli
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Vorlage an die Drucksache
Stadtverordnetenversammlung _ 5ffentlich -

DS-55/26-31

Datum 12.05.2026

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion
Magistrat 02.06.2026 beschliel3end
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 11.06.2026 beschlussempfehlend
Haupt- und Finanzausschuss 16.06.2026 beschlussempfehlend
Stadtverordnetenversammlung 25.06.2026 beschliel3end

Betreff:

Bildung der Verkehrs- und Umweltkommission gemaR § 72 Hessische Gemeindeord-
nung

Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass gemal §72 Absatz 2
HGO in Verbindung mit § 62 Absatz 2 HGO die Mdglichkeit besteht, die Besetzung
von Kommissionen mit Stadtverordneten im Benennungsverfahren durchzufuhren.

2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass der Magistrat
in seiner Sitzung am 02.06.2026 die Verkehrs- und Umweltkommission gebildet hat.
Der Verkehrs- und Umweltkommission gehoren je ein Mitglied aus jeder Fraktion der
Stadtverordnetenversammlung an.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t, die Besetzung der Verkehrs- und Umweltkom-
mission im Benennungsverfahren gemal} § 72 Absatz 2 in Verbindung mit § 62 Absatz 2 HGO
durchzufuhren.

Begriindungqg:

Ziel
Ziel ist es, eine praktikable Handhabung der Besetzung der Kommissionen herbei zu fuhren.

Ausgangslage

Gemaly § 72 HGO kann der Magistrat zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung ein-
zelner Geschaftsbereiche Kommissionen bilden, die ihm unterstehen. Kommissionen sind
Hilfsorgane des Magistrates und sollen diesen entlasten und beraten.
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Einzurichten sind Pflichtkommissionen nach § 6 Eigenbetriebsgesetz (sog. Betriebskommis-
sionen), eine Schulkommission gemal § 148 Hessisches Schulgesetz sowie den Jugendhil-
feausschuss gemafl § 6 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches in Verbindung
mit § 71 des 8. Sozialgesetzbuches (SGB VIII).

Alle anderen Kommissionen sind freiwillige Kommissionen, deren Einrichtung im Ermessen
des Magistrates liegt.

Festlegung der Gré3e der Kommissionen
Der Magistrat legt die GroRe der Kommissionen in eigener Zustandigkeit fest.

Mitglieder der Kommissionen

Gemal § 72 Absatz 2 HGO bestehen Kommissionen aus dem Oberbirgermeister, weiteren
Mitgliedern des Magistrates, Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und ggf. aus
sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern. Es gibt Kommissionen mit weiteren Vertre-
tungen (z.B. Mitarbeitendenvertretung).

Bestimmung der Mitglieder

Der Oberbirgermeister oder ein von ihm bestimmtes Magistratsmitglied fuhrt gemaf § 72
Absatz 3 HGO den Vorsitz in den Kommissionen, es sei denn, es besteht eine anderslau-
tende gesetzliche Regelung.

Die Mitglieder des Magistrates werden vom Magistrat, die Mitglieder der Stadtverordneten-
versammlung sowie die sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner werden gemaf § 72
Absatz 2 HGO von der Stadtverordnetenversammlung gewahlt bzw. benannt.

Alternativen zur Wahl

§ 72, Absatz 2, letzter Halbsatz HGO verweist auf § 62 Absatz 2 HGO. Demnach kann —
soweit keine anderslautenden gesetzlichen Regelungen bestehen- die Besetzung der Kom-
missionen durch Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Benennungsverfahren
durchgefuhrt werden.

Dies hatte den Vorteil, dass im Falle eines Nachrickverfahrens keine Wahl durchgefiuhrt wer-
den muss und die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung andere Mitglieder benen-
nen konnen.

Weiteres Vorgehen
Im Sinne einer praktikablen Handhabung beschlie3t die Stadtverordnetenversammlung das
Benennungsverfahren fur Mitglieder aus der Stadtverordnetenversammlung.

Russelsheim am Main, 02.06.2026

Patrick Burghardt
Oberblrgermeister

Drucksache DS-55/26-31 Seite 2 von 2



	Dokumente
	Bekanntmachung 11.06.2026 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  (exportiert: 03.06.2026)
	Öffentliche Niederschrift 11.06.2026 Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  (exportiert: 18.06.2026)

	Tagesordnungspunkte
	I. „A“
	4 Wahl einer / eines Ausschussvorsitzenden
	PBUA_Wahlvorschlag_Vorsitz_von CDU Grüne SPD WsR (exportiert: 03.06.2026)
	Page 1

	PBUA_Wahlvorschlag_Vorsitz_AfD (exportiert: 08.06.2026)
	Page 1

	PBUA_Wahlniederschrift_Vorsitz (exportiert: 16.06.2026)
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7


	5 Wahl einer / eines stellvertretenden Ausschussvorsitzenden
	PBUA_Wahlvorschlag_stellv. Vorsitz_von CDU Grüne SPD WsR (exportiert: 03.06.2026)
	Page 1

	PBUA_Wahlniederschrift_stellv_Vorsitz (exportiert: 16.06.2026)
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7


	7 Handlungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale 
Städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGB DS-5/26-31 1. Ergänzung
	Drucksache DS-5/26-31 1. Ergänzung - Handlungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale Städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGB (aktualisiert: 18.06.2026)
	Anlage 1: Übersicht Photovoltaik-Freiflächenpotenziale (exportiert: 13.05.2026)
	Anlage 2: Bewertungskriterien für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale (exportiert: 13.05.2026)


	a) Handlungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale
Städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGB
Änderungsantrag der AfD-Fraktion vom 18.05.2026  DS-5-1/26-31
	Antrag DS-5-1/26-31 - Handlungsrahmen für Photovoltaik-FreiflächenpotenzialeStädtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGBÄnderungsantrag der AfD-Fraktion vom 18.05.2026  (aktualisiert: 18.06.2026)

	aa) Stellungnahme des Dezernats Planen und Bauen zum Änderungsantrag der AfD-Fraktion DS-5-1/26-31
	Vermerk_Handlungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale_zum Änderungsantrag AfD (exportiert: 10.06.2026)

	b) DS-5/26-31 1. Ergänzung Handlungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale Städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGB
Änderungsantrag der Fraktion WsR vom 21.05.2026 DS-5-1/26-31 1. Ergänzung
	Antrag DS-5-1/26-31 1. Ergänzung - DS-5/26-31 1. Ergänzung Handlungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale Städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGBÄnderungsantrag der Fraktion WsR vom 21.05.2026 (aktualisiert: 18.06.2026)

	c) Handlungsrahmen für Photovoltaik-Freiflächenpotenziale
Städtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGB
Änderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026 DS-5-2/26-31 1. Ergänzung
	Antrag DS-5-2/26-31 1. Ergänzung - Handlungsrahmen für Photovoltaik-FreiflächenpotenzialeStädtebauliches Entwicklungskonzept nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 Baugesetzbuch BauGBÄnderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026 (aktualisiert: 18.06.2026)

	8 Grundschule Hasengrund, Brandschaden
hier: Budgeterhöhung  DS-46/26-31
	Drucksache DS-46/26-31 - Grundschule Hasengrund, Brandschadenhier: Budgeterhöhung  (aktualisiert: 20.05.2026)

	9 Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubau
hier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2 DS-52/26-31
	Drucksache DS-52/26-31 - Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubauhier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2 (aktualisiert: 02.06.2026)
	Anlage 1: Planungsvarianten (exportiert: 28.05.2026)
	Anlage 2: Grundrisse und Ansichten (exportiert: 28.05.2026)
	Anlage 3: Bauablauf und Bauabschnittsbildung (exportiert: 28.05.2026)
	Anlage 4: Folgekostenschätzung (exportiert: 28.05.2026)


	a) Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubau
hier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2
Änderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026 DS-52-1/26-31
	Antrag DS-52-1/26-31 - Max-Planck-Schule, Teilabbruch und Neubauhier: Beschlussfassung zum Vorentwurf Leistungsphase 2Änderungsantrag der Fraktion CDU/FDP vom 09.06.2026 (exportiert: 09.06.2026)

	10 Grünpflege
Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026 DS-49/26-31
	Drucksache DS-49/26-31 - GrünpflegeAntrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026 (aktualisiert: 20.05.2026)
	AT-210/21-26 (exportiert: 13.05.2026)


	11 Spielplätze
Antrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026 DS-51/26-31
	Drucksache DS-51/26-31 - SpielplätzeAntrag der CDU-Fraktion vom 09.02.2026 (aktualisiert: 20.05.2026)
	AT-211/21-26 (exportiert: 13.05.2026)


	12 Schulstraßen in Rüsselsheim am Main
Bezug: Antrag AT-195/21-26 der CDU-Fraktion vom 19.11.2025 sowie der Änderungsantrag AT-195-1/21-26 der Fraktion DIE GRÜNEN/LinkeListeSoli vom 04.02.2026 DS-48/26-31
	Drucksache DS-48/26-31 - Schulstraßen in Rüsselsheim am MainBezug: Antrag AT-195/21-26 der CDU-Fraktion vom 19.11.2025 sowie der Änderungsantrag AT-195-1/21-26 der Fraktion DIE GRÜNEN/LinkeListeSoli vom 04.02.2026 (aktualisiert: 20.05.2026)
	Antrag AT-195/21-26 (exportiert: 13.05.2026)
	Änderungsantrag AT-195-1/21-26 (exportiert: 13.05.2026)


	13 Bildung von Kommissionen gemäß § 72 Hessische Gemeindeordnung DS-55/26-31
	Drucksache DS-55/26-31 - Bildung von Kommissionen gemäß § 72 Hessische Gemeindeordnung (aktualisiert: 02.06.2026)






